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Güter bawen wölken ) die Rebleuk-Zunfft annemen vnnd derselben pariren müs¬
sen .

Lc üc ve ! canäem äe lroc c^ uinco punLko täcis.

runLillki . vi.
Olchem nach/den sechsten Puncten ( vnd benanklichen/daß dievierKclln -
höf/neci ; l2omÜ2e,neci ; re . dieDörfferselbs / darinn sieligen / jemalen/
sondern allein derselbenporcionesvnd membi2 . jewelten her / gewesen )
mitgründlicher Beleuchtung zu veri ^ ciren : Ist vorderist zu erinnern /
daßdasWörtlin Hof / nicht nur eines jeden Hauses Vorplatz oder
Einfalkg/wie gleichfalls einen Retchs -oder Fürstlichen Landtag .'

Sodann ein Kaiserliches oder Fürstliches Hofläger/s Massen droben in äiscnrlu
( c) ^ ci ^ c; ) § . /^cimonenciiprXcere2iumu8 .öcc . außgeführt ^ bedeuten ; sondern

eben auch den daselbstenucleirten anderwertigen vnd doppelten Gebrauch deß -Latinischen
voL2kuliOurci8ve1cui23,verwesenthue : Indemman oberhalb deß Bodenseehes/aufs
beyden Seiten deßRheins/ganße Mecken/ja Aembter (dieetwan Schlösser vn mehr Dörf -
fer begreiffen ) Höfnennt ; wie an RiedM vnd Staig/in der Herrschafft Bregenß ; an
Lttstnow / Herrn Grafen von Embs zugehörig , an AltstettM/Marpach / Balgach
vnd Bertkang / auch ^ hal / im Obern vnd Vnkern Reingöw oder Reinthal gelegen / per -
manenct -r erscheinet; vnnd ein solches auch Hans Georg Sleeh in seiner Beschreibung der
vntern Rh ^ tienZ/o/. / / . / 2 . // . 2- - . besiettigek .

Sonsten aber dißseits deß Bodenseches / in gantz Schwaben vnd allenthalben / wird

durch dasWortHof/gemeinlicheinparciLular -GutverstandemDaherobey so mancher¬
ley Bedeutung diefts Worts / dasselbig/ in äubio . wider den / so sich darauff gründet/auch
den Vmbständen vnd dem gebräuchlichernincelleLl nach/außgelegk vnnd auffgenommen
werden soll ( 222222 . ) (222222)

Bevorab aber / vnd am andern/ waltet keines Zweiffels / wann das Wort Hof / nicht 2 .
/implicier oder schtechts/ sondern coinpolicevnd mit einem Zusatz / als Kcllm -oder Kel ^

lcr/gebraucht wird : Daß die Zener2l -Bedeukung solchen Works/dardurch ohnfchlbarlich
lelkrinAirc. vNd2ä ipLLi2leni ^ u2nä2m ÜAni6L2cionein Loliercirc oder gebunden wer¬
de ^wiein ümili andere dieses Schlags Lompoüc2 . als die Wort/ § losterhof Ahorhof /

Sptalhof / ObeEnter -vnd Mittclhof / Münchhof / Myerhof / Widumb -

hof/indem Lindawischen äiikriHu selbs ; so dann/ an weitem Orten/auch die verb >2.Ff0N -
hofIe -endhof/Schweidhof/Seelhof/Hermhof/Freyhof/Bawrnhof/Anß -

Hof / Äüchof / Renthof / Schafhof/rc . klärlich zu erkennen geben : Als die 1 eZularicev
fein univerl ^acem eines Meckens oderDorsfs / sotldernnur ein P2rcicul2re prXäium vnd
sonderbaren Enfangmit ftinen Ingebäwen / vnnd außwendigen Zugehörungen / repr ^ -
lencirenvnd venretten.

Neben dem/laß in obbesagtenDörffern oder Aener2l -Höftn deß Obern Rheingöw -
es / auch sonderbarmnzele Kellnhöf / als zu Marbach / Balgach vnnd Bernang zu befin¬
den.

Aber welches nochfernerzüerinnern / daß die einer jeden Pfarr vulZo zugehörige Wi - '

dumbgüker/ oder M2nst äoi2le8 vel prX (1i2 <1oc2Ü2 ^ zuweilen auch Kellnhöf genennet wer¬
den/ wie V261212 . 6o162lki ./o/ ./ ^.
^ . ^ co^ . /^ . / ./s/ . M . / ^ . kläck'

chzüersehem Vndobwol/proprie lo ^uenäo , die Kelln-
vnd Widumbhöf / voneinandrr vnterschiedett sind ; Daheronocoi -ü perm2nencj5 ^ daß
noch in vielenDörsfern / sowolWidumb -als Kettnhöfzugleich sich befinden : So ist doch
hinwiderumb vnschwerlich zu berechnen/daßdiese Lonlulio oder 1126M12A22ccepcio vocis

Kcönhof / allein ex ümilicuäinerei ixüus hergefiossen seye ; nemlich / weil die Kellnhöf / so
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wol / als die Widumbgüter / pr !eciia parcicularia , vnd gleicher Natur/gewesen : Sonsten
da die Kellnhöfgantze D örffer bedeutet hätten / derselben äenominacio gewißlich aä parci-
cularezmanlusäocales , oder auffdie Widumbgüter nicht applicirc worden were.

Oilerce enirn a Larolo ^1 . ^ ^ .nleZilo e^r/ro-
^ tkacucuiTa eii , uc unicuic ; ; LccleiiX unu8rnanlu8aäcribuacur . //^ . / .
cle L^uclovico I . lcribic ^ .irnoin . / ^ -^-rcor . ///». / . / o ./o/ . -^ . 2L' o . r-- volenr
eciarn , unamcsuarnc ^ ; babere proprio8 lurnpcu8 - ne per buju8cemocii inopianv,
culcu8 neZIiZerencur clivini , inleruic prXciicko eäicIo , uc luper liuZu1a8 Lccleii^
rnLnsus cribuerecur un U8, cum penlicacione leZicima Lc lervo acc^ ; ancilla .

2 . Welches alles nun vnd zum dritten / in gegenwärtigem Fall / vnd vmb so viel mehrers an¬

gehet oder hasstet/ dieweil die fürtreffliche Iuristen -kaculcäc zu Tübingen / ( deren damals
die weltberühmte fLci , I) . Johann Halbritker / v . Heinrich Bocer/V . Iohan Harpprechk/

( bbbbvndv - ChristophBesoldvorgestanden ) in jhrem Hiebey/L/' ^ . ( bbbbbb ) emgeruck-
bb ) temVedencken// ^ ^ ^// . ^ . mitau <5loribu 8 vNd exemp ! i8 stattlich ciernonikrirc , daß no .

rninacirn ein Kellnhof / in propriaüZnibcacione , nimmermehr für ein gantzesDorff/ son¬
dern einig vnd allein für ein gewissen Hof/naanlum,Oobarn,Oolonariain vel eellanain

genommen werde.
So NUNauch D . Larc . 8cbobinZer . si-r -ro ? . ^ sie ^0-» . rer.

ris/ F̂ . ) bcstetkiget / in dem er schreibt/
Waü '

erburA celebri8 vicu8 ( propel ^incovam ) cempore OarolilmperacoiHn ^
c^uo6oLbercu8 ^ bba8Lurce8aH ^ u38cionac38rnonaikeriobabuic : ücucaliisi ^

1oci 8 rnulci 8 ^ bbace8 babuerunc (7urce8 , iä elk, AtÜNhöflive in 3Ü-

^ uoc vici8 , uc OoüoVv ^ bleril 'ovv > ^ oman8born,ücc .aä <^ua8 rnulci cenlusrecläi-
ru8L^ ; clabancur aci rnonaikeriurn cleterencii .

Aa / es hak der Grifft selbs/ in seiner Klag wider die Mürgel / so drunten/LL -7E 44. re5e.

rirc wird ) die Wort AMpvnd pro X^ uipollencibu8 gebrauchet.
4 . Damit dann nun auch / vierdtens / die praxi8 dieser Landen / durchauß coulonirc vnd

übereinstimmt ; Alldieweil in der gantzen Gegend vmb den Bodensee / kein Kellnhofzufin¬
den oder zu benennen/ welcher a priori , vnd gleich von seiner ersten Ankunfft her/ ein ganßes

(cecccc ) Dorffgewesen were/ ( cccccc . )
Vnd objchon nicht ohn / daß etwan ein oder zweenKellnhöf/auß so vielen/expott -

Aovelperpolkeriu8,äiviüonenirniruna curiarium villicariarurn in p1ure8 , Lcache-

Nioue aliarurn polk alia8 äoruuum . zu Dörffern nach vnd nach erwachsenseyn / vnd doch
den Namen einesKellnhofs / uc 6eri arnac , behalten haben möchten /

s verba enirn , c^UcV cercarn lerne ! liAnibcacionern babuerunc , non kacile ali^w-

expolk -ta <Iorecipiunc . 8cepb . ciebricleric . ^70-

tiuK . / F. ^
wie wol beschehenkaN/^errr ^ r^ Knicben . rL/? . / . ^ 0 . Go

ist doch vorderist darauffzu sehen / ob solche beygesetzte Häuser / die eine uuiverüc -cem p3Zi
cauüirc .Kellnhöfischer/oderanderer Natur vnd Beschaffenheit seyen ; Darnebt Z » betrach¬
ten / daß auß einem zufälligen Exempel oder zweyen/ nicht alle andere oder rw übrige Kelln-

höfsco -r^ zu juäicireu . sondern dieselbe nach ihre* ersten Herkom-

( ääää menheit zu achten. ( äääää 6 . ) ^ 0 l^ann ist in allwegallhie zu bedenck- n/ daß dergleichen
ää ) Kettnhöf/wegen mehr angewachsnerHäuser vnd newer Dorffschaffkst/ihre erste quMc

oder Beschaffenheit/in frauciern cercib nicht ablegen oder libi ipliscauüam poileüioms,

gegen andere/rnuciren können : sondern es bleibt nochmal bey denr^ c^uoä omnibu8 in ore

elt -
accelloriurn nonilüere in Principale,kulv . kacian . /r^ / . 5^ .

8ic^uiäein principale non recipic nacuramaluo accellorio . 8cepb. äe^

kreier . / . F . h . r^r crÄtt/ .'

necelkooncecienäurn , ucacce1l '
oriurnlicpocenciv8tuo principali , c^uaucumvis

eo cliAnirt8 . ? ecr . kricler . / »er r^i De-

üi ^ ; perpecuunr eli , uc ejus (csuoä principale elhracio babeacur ; non eciam ejus,
guoa
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Bevorab aber/vnd zum fünften/sind diejenigeKellnhöf / keiner prXcellenr oder kei¬
ner äependem ^ zu wirdigen/ welche nicht primicÜ8 alleinoder einsam/ an einem Hrk / j

'
on-

dem in einem vorhin erbawten Dorsf / ( wie ein solches von den Kellnhöfen zu Acschach/
Schönaw / Rickenbach vnd Qberreitnaw / bald drunten noch bey diesem Puncten / auWn -
dig gemacht werden soll ) auffkommenvnd mitgewesen sind .

6.

oder Kellnhöf/ in einem Flecken oderDorffgelegen ; gleichwol mit etlichen/ in andern Dörs -
ferttücuu 'cen . vnddarzudiencndenQlbeignenLeuten/Höfen/Häusern/Aeckern/Wiesen /
Wembergen/rc '. Hergebracht/( eeeeee . )

'
(eeeeee )

7.

keiire gantze Dörffer gewesen /
HMäjuris ^rXsumpcionenuIla eck villa ^ nullum eckcackrUm ^ c^uoclnon cercostu -
08 ckne5babeac ^ O / Im an . / . / ^ . -r/E . ^

deme noch dieseRegulLonkonirc vndzustimmt/
t^uX cercijuriseckeclicck- ^ uoclm eo calu ^ Huo cke iiAmckeackone verbi alicujus
vulALri8teu ^ ucomciclubicacur,iHuä verbum m lacinam ImZuam cran8serrb ,eao ; cunc ÜAnickcaciopr ^ terri ciebea ^ c^uam verbum ickuä lacinü ckemonckrao .

- ^ ^ L -
>luncaucemckveperbobam ^ manlum > Oellam - Lellerariam ^ villi -»

eackonem,co1onlam ^§cc .rec!cIamU5 lacine das Wort temper emer ^ec
parclcularis loci 6c non inceAii pLZi nocacio . kr §o illa buie prXterenäa .

Damit man sich aber mit diesen / der: Stamm vnd Aest allein bestümlenden Ll-Aumencis
nicht weiter auffhalte / sondern die Axt nunmehr andieWurßelselbslege : Sobringen / § .
pro occkavo , die von dem ^ tijfkselbs/^ EM . 9Z . 182 . vnnd 94 - Lce . ambencicefürge - n . ( 9Z . )

Lindaw Anno 1470 . versetzt worden ) allem für Lm-ia; äomnncaiesSc pai cicu-
lares ^ Meyer ^viid I ^enthöf angegeben / gehalten/ vnd verbmfek worden.

Dann der Lehemrever5/L ^ ?E/rl . 9Z . vnd Kausfbrief/ ^ -/^ . 182 . ( welche beyde eines
tenors sind ) weisen lauter auß / daß § rawKlara Acbtlssltt vnd das ganße Capitel vnser
KrawenGokkshaußzuLindaw/Anno ixsö . ( nicht eMer gaNtzkN KoMMUN VNNd
Bawrschafft / sondern d em eintzigm / darzu nit freyen oder auch Stifftischem/
sondem Hansens von WoifurtLeibeignem Man ) Clausi» dem Mozen/r» einen,
rechtenWaldlehen/für 22. V. 9 . verkaufst haben/ ( Nicht das gantzk Dorff Schön -
aw/ sondern) den Kellnhofzu Schönaw/Mit allerJugehörd ( c>uT Mnr aucem iii»
percinencia? quL nimirum norninscim le(;uuncur ) Mit HaNß/Hosraiti/WiseN /
BoMgarten/HoltzvNdFeld/Datt/Wun/Waid/rt . dergestalkvnalso/dzer jähr¬
lich dem Stiffk/ZU rechtem Jinß/x .Malker Kernen/x .Malker Habern/I 4 .ß.b .6 . HÜ !,er

so dan/ dem GottShauß/den GottShaußleutcn vnd demVogt mit allenDingS /
als es vonAlter/Recht vnd Gewonhett herkommen vnd brachtist/hafft vnd
gebundenseynsoll/ ohngefährd .

Gleichsfalls/gibkderander SWischKaujfbrief//LL zu erkenne«/ daß Vl<
-k rich
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rich Häcki ( deß Land -Ammans Zu Bregentz Amptsvnkerthan / oder Leibeigner Mann ) An¬
no 1395 . von Fraw Klara Aebtrssm / vnd dem Capitel deß Gottshauß Zu Lindaw / vmh

27. ik . -z. dm KclluhoszuRickeubach/ mit Haust/ Hofraitin / Äcckcrn Wies-»/
Baumgartcn/Holtz/Icld/rk .Wunn/Waid/Wasser/Wasserflüssen/rd . für tiN WälS -

lehrndergestalterkaufst / daß er jährlich ? . MalterKernen/ 4- Malter Haber / vnd l o.
ß . auch4 .Hcrbflhüuer vnd ?.§ aßnachthüner/vnd zu Hstcrn xo .Eier ZUrcchtt '

mAnß /

richten/ bey begebenden Lödlichkeiten / für den Fall 1 . E ^ bezahlen / ZU deß Gotts --

hauses Gerichten gon/ auch dem Vogt / wer danvon deß Reichswegen Vogt
»st/ die Stewer / wie anderKeller / samblenhelffen / vnd deß alleszu thun HG
vnd gebunden seyn soll/was andere Keller thun / auch von Alter vimd Recht
herkommenist/rc . vnd/vonobgcnants KcUnhofs wegen/den fürbaß niema,,
nichts gebunden seyn zu thun noch zu geben .

Vnd eben die Meinung hat es auch mit Aefchach / laut deß/von der Stadt origmA
rer , vnd von demSkisst hernechfl ebenmäßig copiaIiter/ «/> W,-»r. /^ . den Herrn Kaiser !,

(ffffsf ) commiitsriissürgelegten Erblehenbriefs : dessen ccnor hie/r<äk .«er . ( kt t t r 5) beygefügt,m

deß luinLnschm Verlauks ifl/daß mchrbemcldke Fraw E lara Aebtiffin/HaiNtzM Glut -

ber/Burgern zu Lindaw/vnd allen feinen Erben/Anno 1 4»7 .zu einem rechttnEch
leben geliehenhab/ den KcllnhofzuAefchach / Hufe/ Hofstatt/ vnd Hofraitwvü
den Daumgarten/als es da aneinander gelegen ist/vnd dicWiß zu Gigcchach/
die dareingehört/ stofst an den Richfner vndan Sparhclbling r Mit derBefchck
denheik/ daß er jährlich i . ts . s . ß . s zu rechtem Anst davon richten / wie auch/strden be-

gebenden Todtfall io . ß. g . bezahlen ; So dann gebunden seyn soll/ ZU dcmGmcht

anffdikVfalcntz zu gehen / vnd/von deß Kcllcr-Ampts wegen/zu thun/waü ei¬
nem Kellerzugehört / es sey e von deß Landvogts Stewer wegen/ ald von an,
derSachwegen/wievon Alter her/frtt-vndgewönlichgewesen/rc. Darbeyjhuii
auch eingebunden wird/ den Kellnhofniemand zu verkauffcn/oder keinen andern aufffolchm
Kellnhofzu setzen/dann mit derAebtissinW >llcn/rk . Entgegen solljhnvnd feineErben/ew
Aebtissin von dem obgenanten Kcllnhof / nicht treiben noch flössen / weder durch mehr AH
willen/ noch von liebers Kellers wegen ; Alldieweilsie den Kcllnhof verzinsen vn davonihu»/
als darvor bescheidenifl/rik.

Bringen also dieseKaussvnd LchcnbriefSonnenhell mit sich/ daß solche drey Kelln-

höf ( wieauch der vierd te zu Hberreiknaw / weiler gleicher Natur / vnd jhnen so wol in dcrli-

guiäLrioa - als in andern Vrkundeallerdings L<zmxrrirt wird ) vor Küster Sigmundö

VerpfändungAn . 14 ? c». gegen dcrStadtLindawbeschehen/kcmesWcgs
die gantzevorhin schon gestandeneDörffer gewesen/auch noch nicht darfürzu
haltenseyen ; Massen der eingenommne vnd noch heut zu Lag wärende Augenschein/ ein
solchesgreWch bezeuget .

9 . Welches nun/fürs neundte/noch ferner mit einem Gültbriefäe anno 1418 -

( 6883 ( ^ ALAA § ) vnd mit vielalLeKirtenexcräclbender zweyen Pfand - vnnd Burgerbücher ^

8 8 - ) ( L8 88 . 2 . ) Lc ( cccc ) bestettiget : weil allda relpeääve die Kellnhöfzu RickenbachVNd

Aefchach/fürAnfiösser / der nechstdarbey gelegnen privac-häuser angemeldet werden / >0

dannderKellnhofzuSchönow/vdtt seinem InhaberjungHansMotzen/gleichsfalls/M
einander privac-Gut/versetzet wird.

10. Zu dem/ vnd am zehenden / bringt der/ oben ) für Augengestellke

( li li ti k 'Spruchbriefäe anno 144z . OlterN ein Kaussbriefäe anno i4Zz .hiebey (kkblübb . i .)

kK . i . ) befindlich/ so dann offtbesagteexdrä <I der Pfandbücher mit sich / welchermassen die einige
Kelln-



WlM

245 /
Kellnhöfzu Rickenbachvnd Schöna ;v/allererst/vmb selbige Zeiten/in mehr unterschiedliche
Höfzertheilk ; Vnd obschon auffKellnhöfische Böden / darsidernoch mehr Häuser gcbaw '
et worden ; so seynd doch noch heuktgs Tags/in solchen Dörffern / der Kellnwder Hosgüter /
vielwrniger / dann der andern Höf / wie sich ein solches bey dem Augenschein klärlichdefün-
den.

Ja / es ist/ eilfftens schon droben/ bey dem vierdten Puncken/mrß dickberührtemextradb
der zweyen alten Pfandbücher / gnugsam bejcheint worden / daß / neben den Kellrlhöftn zu n .
Aeschach / Rickenbach/Schönow vnd Oberraitnaw/noch lang vor Anno 1430 . viel andere
mehr Häuser der -Orten gestanden/vnd derowegen die KellnhöfneLeüärid nur einzele Lu --

VitllLLcus oder Mayerhöfgewesen seyn müssen.
Nun ist aber betauten Rechtens/

cpidd rei parcieularr alice re8 parciculare8 reZulai icer HON 3ccedanc,led univerla ^ ^
1ibu8^ () uecc . co-rH/o ? . -rE . Luju8Modi uriiverliraZ , velioKar uoiver1icaci8 ^ elk
cerricoriuni/ . ^ /E ^ dveÄ^ . ^o . r-r/ »-- . iVlaccb . 8cepb .
/rä .2 ./ »^ . / . e . T' . //är
co-rn -re-^r . Lc exprellione uniu8 rei non dieicur HM8 aliam podldere ^

i -e/Ei ^ . / »o^ .d̂ denoeb . /i/». ^ ./ »^^/Le- /̂ »e . r-rc ^uolocietiam praclup -
poiric ^ ii bonaleupru ^dia , noialub uno eorpore eomprebenla ^ led diverla iinc öL
?eparaca : ^uddcuoc arAumencacioillavulZar ^ 3 majore adreliduum iroN pro -
cedac . I . r// . ( 00000000 ) I4 me pr ^ icri -
pciojuri 8di <Icolii 8 ioeerL 3 parcebolnioumvi 11 wz non excendicur ad coram Vil¬
la irr . Kali) . ^e ^ <e//. 2/ .

Wider welches alles nunganß nicht irret oder enget/daß der Stiffk in einer/ den 9 - Im
lii/Anno 1631 . den Herrn Käiserl . Lommiü 'aril8 überschickter EmtztN Älizügschrlsst /
( daß sein/Stiffts/vier Kellnhöf/ganße Dörffer seyen ) § ZUMandem/rc . etlich Wech¬
selschreiben alleAirc ; in deren einem sdroben ^ ^ db . z . ) begriffen/ ^ Käiser Maximilian
nus der Erst / glorwrrdigister Gedachtnuß / an die Stadt -Lindaw begehrt/

Sie solleHerrn Hansen von Künsegg / Vogt zu Veldkirch / die jenige Pfandbrief
so sse Über etliche Dörsser hab ( welche er von Künsegg an sich zu lösen begehrt )
hören lassen .

Welchem relcripr nun / oder solcher darinn beschehener deiroroioadon - dievon -! in-
daw ttiemal widersprochen/vnd sie also taeice plaeicirc odergenem gehalten haben/

Liquidem licerL aceepcacL pro lcribence probeoc . <5. O . ^ (7.
ä^ r<75^'

. KurZ . Kuland . 2 . /?/». / . c^/ ». / ^r . 40313-
rd iriaZis rel '

eripca rs ^ ia in ancic^o^ Lce.

In dem andern Schreiben aber s/Lül 7^ . i. 2 . droben befindlich ) werden die vier Kellner

höfabldluce vN limplicicer ( line adje ^tione voeula ' M ) Aeschach / Schönow/Obmeit -
naw vnd Rickenbach / benambset ; vnd also ( wie er/ der Skifft interirc ) die gantze Dörffer
dardurch gemeinetald verstanden.

<E ) s erscheinet aber auß dem vordem Königlichen Schreiben lauter/daß Seine Königl .
Majesi . nicht ihre eigne incenciom sondern allem die Wort / welche der von Königsegg/zu
der Stadt Lindaw/laut ihres vorgehenden Schreibens ( droben/ ^ä ^ . b . 2 . inlerirc ) ge-
redt haben soll/ geschrieben : welche Work sich aber in berührtem Schreiben nicht befinden.
Vnd ob sie schon darinn stünden/ weren es doch verba adverlarm ob es auch verba Impe -
racoriä werett : So ist doch vnverneinlich/ 40dd verba illa . Übw ktÜcht Döesstk /

verba eiauneiaciva taÄi duncaxa ^ mmime verd dilpoüciva juri8 ; accgue ided iii^
re aliulrdcalicermLniteHa ( ucibic sx l ! . radonibu8iuprä avpoüci8 , condicio
duriarum villicalium , 1aci8 luperch , manifelka elb ) neczueiidem mereancurin ^

- ceZram,lie ^uejur ^ dispolicionemdncerdiprLjudieiummcroduLerepoilino , ^
ce// r-r / »er ^ eieblri . / o--s . / r
/i^ . / . êer/7 Lcenim ex verbi5 narracivis arZumencum reZularicer

ij lumi

i



244 »
tumi non <äel)ec, ^alon . i-r /. ö/s -r^-rs. 2 . (7. e/e/e/?« . HML nilül clilponunl >.

Darnach ist auch bey den Rechtsgelehrten bekant/daß die Regul ( c;uoäIicerL8sibl lcri-

pca5> reckäica8z 1c<ÄL8 non impuAULN8; leci recipier 8c cacice reciuen8 , concema
proksre 8c illis conterrcire videacur .̂ ---^ r-r/rÄ-^e^o/Oüi. ^«0/

^ «--^ ^ .uc .Oabr . V̂ieuoL ^ .
^ .-- ./ .^os . lVlLsc .^ ^ .^ s/. / .E ^/ . ^Fo . 8c burv .? aci .

auch hinwiderumb jhremercklicheAbfall / vnd benantlich / vnter anderm / dannzumal nicht
statthab /

HULuclore8m1iceri8couceucX alciorem iu ^LAinem rec^uiruuc . LTpoH . cE
Z'orrö -r . / . ^alou . i-r /. ^ Lccbletil .// -^ . -ro/A« .

/ . c/E/e -"ri/Ls. De <7o-rc/. e/e--ro-r//^. W eteul ) . co-r/ . -r .// . >X4enOL^ .^ ^^ / .
-r . // . öckaeiLN . h . ^ro ^ o/ ^cr^ ^ -c.

Dannenhero erfolglich/weil König Maximilianus/sowolalsdervon Künsegg selbs/
die Pfandbrief noch nie gesehen nochgehabt / sondern erst auß derselben Anlegung / die Be¬

schaffenheit der Pfandschafft zu erlernen begehrt / VNd also das relcripc üue eercä seienciL
8c äerermmacione abgeflossen ; darüber nun die von -Lindaw ( laut berührts Schreibens
selbsten) äilacion oder Auffschub/zu persönlicher auäieur vnd Fürlegung der Pfandbrief?

gebetten vnnd erlangt : daß demnach sie von Lindaw / die darin » begriffne Wort ( etliche

Dörfser l cancisper nicht confelUrc oder gestanden haben : wenigersolche Wort dama-
len gleich in lcripci8 uominacim 8c prLLOLicer ^ zu widersprechen/ noht / fürträglich oder
der Stadt wol anständig ; sondern jhr/pro concraclMone oder äetenlione 5uä , genug¬
sam gewesen/daß sie/die von Lindaw/solche impreMon/hemacher mit dem Werck selbs
vnd realischer exkibicion der Pfandbriefs auß welchen / die Huancicec der Kellnhöf/ pnnd
daß sie nicht ganße Dörffer / sonderü membra oder Stuck derselben seyen / sattsamlich er¬

scheint ) cacice abzuleinen begehrt .
s paria enirn cenlencur , verdi8 vel a^tu c^ui6 exprirnerc ^concrLäicei e^conlirm^

' re . /.--o-r clelibreracacercaA vo1unca8 maZisre ip8Lpro -
dacur czuäm verbüß ltcsuiclem verba iucerä um concrä mencem protereucislunc ;
lecl faötum tecucum oibendic eikeAum 8c voluncare cleliberacam . V^esemb . ^ r.
2 .cs-r/7/^ .-r . /-'. 8c R.einlciuA .^e r^ r^ ./ec^/ . /r^ .^/^ .^ .c .- .-r .^ .? rLcerea 8cripcur^ eciä

AenerLlicer8c caciceneZäri pocL/I ^ ckraci . / o/. ^
Welches sie auch hernechst reaple geleistet/ vnd beynebens in jhrer Gesandten iuüruck-

on ( oben/s -^ ^ . i . in5erirc ) außdrucklich vermeldet / daß solche angebliche Dörffer M

Hof/ vnd m ihren Gerichten gelegen seyen . So nun bey IhrerKäiserüMajest .der¬
gestalt erschossen/daßsie folgends das Work Dorfscr / nicht mehr/sondern dafür in denen/

oben/ «/>/- in . ( k . 4 . ) ( K. ) ( i. 2 . ) vnd ( k . i . ) eingestelltenrelLripci8z die vocabula

höfVNd Höf / gebraucht haben.
Anjeßo g-eschwiegen / c^uocl aliucl llc eile cale 8c pro cali liaberi ^ / . i-r 65.

kactrin . co-r^ oi- ./r^ . ro . ^ o . 8c c^ uod tolLnommi8 limilicuiäo ^ aä oouiirmanäLM

euju8h ; oriZiuem ^lacr8 non lic/eci exipli8 rebu8 probacione8 lumi oporeesc,^
/ ) . ( ^uo perciuec/e ^ . r

'n/ .
C . t/e^ rrc . ce-r/Zr/ '. / / .

8aucimU8 ^ne i'o1i8 icripcuri8 auc confeiHonibu5 tiomiues Force liberi aääe

reriorem torcunam ^ ecraliancur .
^ llnc m cermini8 -^ uoc1aj unc ^cermiuaucib ^ ica concluciiMarc .lIraui .ro-r/Ts

'^.-r .^ .ro r.

non obibauc licerL ä Vucibu8 ^ .ultriX emanac ^ in c^uibus oppiäumVerin -

AenappellanctuLM civicarsm : c^uia relponcjeo ^c^uocllrchusmoäi appella»

rio Oucum ^ .uKricemon pocelb ipli8 Oucibus protieere ; alio ^ ui eilec in po»

reKaceeoruMzlui8 appellaciombusjurLÜbi aä ^ mrere -) .
Db dann nun wol ferner nicht ohn / daß Ihre Majestu

'n dem alleZirten andern Schreiben

/ «L Qr>.(i .2 .)ja die von Lindaw selbs/in angezogner jhrer iuibruLtiou ?ub (i . ) von den Kelln-

Höft» solcher Massen geredk/daß sieAkslhtlch/Sthönaw/ObmeltnM VN Rllkem
dach
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genennet seyen : So ist böch Zürn östkern vnrrd mchrmalen/das Wörrlm KU/ mitge-
braucht vnd beygesetzt worden /

norililmunaaucen 'ielbrverbum ^ n unäpürce äilpoüciönis ( ant aüä äiipoilcio -

ne äeeoäernneZoeioa § ence ) äiluciäe §e clariüs pobcum,eacenns operarr , uo

per boeäeclarecuriäena verbum , in eääem ( vel ämili ) äilpobcione arnbiZue
prolacum . / . / / . r?/ / /e /^ .
/ . Mc . k.verb .̂ ?/ . ro-s/7 ^ . 2>s/ . 2 .

Auch mit bißweiligerAußlassung derselben/der Census gar Nicht verändert/sondern nur ein

gemeiner alter iäiociimus , ja auch ein laciniimus obl 'ervirc worden . ( bb b b b b . r . ) ( ^ b bk
Welcher noch auff den heutigen Tag in der Gegend am Bodensee / sich nicht gar ver- bb . 2 . )

lohrenhat ; Indemman der Enden/sonderlich zu vnd vmb LiNdaw/ zu sagen pflegt /
'
Ich ^

will in mktn Aeschach/ oder in mein Schönaw gehen d das -st / m mein Gut zu Ae-
schach oder zu Schönaw : Item / man sagt inäitkerencer , vacuin sindaw oder zu ^ indaw /
Stistk Lindaw/oder in dem SkisttzuO

'ndaw/ Ampthauß Bregenß oder zu Bregentz : dar-
aussen doch nemo coräacusjemal geschlossen/daß derStistt (als eittpars der (Ä ladt allda/ )
vnd das Ampthauß zu Bregenß ( alseinporcio oppicbillius ) das cocumarZuire,vnd die
ganße beyde Stadt bedeute .

( narn Lealiasparstunäbre6tefunäusappellariäicicur . / . / .
Verba aucern vu1§ ari nioäo Lc ieeunäürn cornmunein ulbm iunc incelliAenäa .

lumenäa pociüs ieeunäürn c^uoä läiocw cä-

piunc,c ^uärn ieeunäürn äil '
policionem juris eornuni8 .^1eicbin . </er/ ^ .-r . FF . -7-s/ .^ .̂

anno 1500 . ( obenlc . proponirc ) das Wort dißfalls außgelassen : Also hat es

dargegen der von Künsegg / in seiner darüber hinauß verfolgter// ^ iürn .b bbbbb . L . kurß
oben eingebrachter Quittung ^ Eo , i^ non ^miee außgedrucket.

Ist sich demnach nicht wenig zu verwundern / daß der Erßfürstl .Oesterreich .I § enc,am
Kais . Hof/allererst an . iLzy . (aä eoncurbanäasproceisüs racione8,das ist/zu abermaliger
Steckling der nunmehr aufsguten Wegengewester / vnd vorhin schon offk verhinderter pro -
villonal leiHcurion Meinem also gmantemnohtwmdigkt , Vor -- vnd Anbringen /
gleich Anfangs / so durstiglich fürgegeben :

Er wolle nocorie beweisenvnd äenaonibrirm/daßvnterden Worten der Aöfm

KcünhösM/davon die alte PfandbriefMeldung thun/ins gemein die völlige Dörf -
fer/ von Alters her / verstanden worden seyen/vnd also auch aust diesen Lag verstanden
werden sollen.

da er doch in iec^uencibu8 , der Stadt obgesetzte eilst racio nes , wie auch ihre reiponiiones
aä äuo , in derAnzeigschriffk aääucirce o.bjeäka ( ohngeachtet solches alles/guten theils / in
einer Gegenanzeigschristtan . 1635 . einkommen/vnd selbige / sampk all andern a<5ti8,vorhin
einem Ertzfürstl. Gesandten/zu Durchsehung fürgelegt worde ) gleichsam mit keinemWort
angerührt ; sondern nur besagte zwey objeLiadeßStistts / widerumb/alscrarnben reco -
Ltam , auffdie Bahn gebracht / vnd allein mit mehrern Scheinworten iurnose außgestriche :

In dem er/ pro prinao , prXambulirc ,
Es seye vorderst in achtzu nemen/ daß bey der/ zwischendem Käis .Reichs -iiiealen (qui
camen nun ^ uanibaAenusinlicetuic , ieä pro urbe iuikraZiurn cu ! ic. Loenobiurn
auce I ^inäauAienie öc vn .Lornes ttuAO äe iVoncforc,iunr , yui urbis cauilam ba -

Äenu8irnpuAnanre8,canäern ^ uikriacurn ? roeuracore in parces socias vocarunc )
vnd der Stadt Lindaw vormals vencilirter Strittigkeit/dasHauptwerckfürnemlich
von demKäis Pfandbrief/äe an . isoo . vnwas selbiger damals vorgegangnerPfand -
schastt in facto weiters anhängig/äepenäue : In dieser sonderbarenErwegung/dz nie
allein in dergleicheSachen/so ein lpeeiern eoncraLtÜ8,wie gemeldkePfandschafft auff
sich tragen/jederzeik die letztevnd jüngere Verhandlunge/vor allen andern in obachtzu
nemen; sondern auch/daß die Stadt selbsten/sichhieraustprincipalicer lenden vnd be¬
ziehen thue/vnd daher auch/ nachgestaltsame berührter Pfandschaffken vü den darüber

verlaustendenVmbstanden/in punLtojurisbescheidenzu werden/inständig gebekken
X iij vttd



246 .
vnd angehalten hab : dahero zu folg jetzkgedachten priviLeZü oder prLluppoücimohk
wendiger Weiß/mit gutem Bedacht vnd Auffmercksamkeik ponäerirr . vnd beobacht
tetwerdenmuß/wasvor -bey-vndmitjetztberührter Pfandschafftäe anno 1500 . 6b
lerseits/ vnd insonderheit der Stadt O'ndaw halber/ vorgegangen seye^

'

Auffwelches pr ^ ambul aber man / an Seiten der Stadt / (neben j uöicüalischer aceepci-
rung / daß die in anno - 500 . fürgegangne Pfandschafft gegen Lindaw / ein lpeciem con-
craäüs auff sich trage ) kürtzlich reponirt / daß zwar die concraüus Lc paöka noviüim ^ ,
vor andern vnd ältern in ebachtzu nemeN seyen ; Aber allein in denenPuncten / daAran von
den altern abgewichen / oder etwas Newes eingegangen hat . vollsten/vnd im Adrigen/
bleibt es bey den vorgehenden Lonrrääten oder pa 5 ^aren > sonderlich aber bey den ersten oder
ältisten Lehen-Pfand -vnd dergleichen Briefen / billich ; vnd werden in solchemVersiand / die
ältereOoLumenca auß den jüngern/vnd diese auß jenen/gantz nützlich erklärt// . -ro-r .e// -?o-
1-«-« /^/^ . Büie dann auch die Stad ^ sich auff den Ma ^ imilianischen
Pfandbrief / nicht per omnia ^ sondern allein fümemlichracionereluicion ^ ( weil in sol¬
chem Puncten/die ältere PfandbriefeorriZirc sind ) gelendet : retpeüo aber der Kettnhöf
selbs/ vnd ihrer quancicec auch Herkommenheithalber/sich vordest auffden ältistenPfand¬
brief/ vnd all andere folgende gezogen.

Aber dieser clilkinLtioiaallerdings ohnbetrachtet/vaZircvnd fährt Desterreichischer An-
waldinclitcriminacim fort / vnndvnterstehet sich/solchen Ma/rimilianischen Pfandbrief/
Nicht in pun <5to reluicionis ^ sondern in ^ UXlkione ^ uancicacis ( ob die Kellnhöfgüttße
Dörffer / oder allein membra vnd Stuck derselbigenseyen ? ) zu appliciren ; in dem er ver-
b>ocenu8 also cieclamirc :

» Nun bestndet sich mist denen hierunter vorhandenen glaubwirdigen vocumemen so
" viel/ daß nachdem ernante Stadt -Lindaw mehrgedachte Reichs -Kellnhöf bereits ein lange
" Zeit/als ein Käiserl . Pfandschaffk/pollicürc vnd mgehabt : weilund Herr Hans vonKö-

nigsegg/bey Ihrer Masest . Käiser iVlaxirniliano dem ersten/sich vmb Herüberlajsung jeht-
" bemeldter Kellnhöf/vnd zwar auch allein in Pfandsweiß/vnd also eben dem jenigenStand /
" in welchem berührte Kellnhöf/durch die -Lindawerpolüäirc worden / allervnterkhänigist an-
^ gemeldet ; Auch / wegen seiner / Ihrer Majest . vnnd dem H . Reich geleistet treweiferigister
* Diensten/diß Werck so weit gebracht / daß allerhöchstgedacht Ihr Käiserl . Majest . ihme

Lupplicirendem von Königsegg/Hierunker gnädigst zu äekeriren sich entschlossen/auch deß-
^ wegen an dieStadt notwendige incimacion -Briefabgehen zu lassen : Darüber berührte
" Stadt nicht ermangekk/zu Fürkommung solchen Kaiserlichen Vorhabens / mehrhöchstge -
» dachter Käiserl . Majest . Lyrolischem Canßler/V . Iohan Stürßeln/zuzuschreiben/mitEr -
^ suchen/ ^r wolle die Sach/diß Drts/dahin befördern helffen/daß Ihre Majestät ohn jhr/
" deren von Andaw personale vnd Mündlich vorgehende inkormewion ^ in diesem Werck
» nichts fürnemen wolten ; Dahero dann erfolget daß mehrallerhöchstgedachte Ihre Käiserl .
" Mafest . vnkermäacoYnßbrugg/Sontagsvor S . Gallentag / Anno 1497 . ermeldten
" von -̂ indaw/durch ein Käiserl . Schreiben / in Antwort gnädigst incimiren lassen / daß sie
» die Sach gebettner Massen / biß dorthin einzustellen bedacht/ mit der / cjuoaä narraeiv̂
^ vorgehender Anzeig / daß diese Pfandschafft / vnnd darüber sagende Pfandbrief / etliche

Dörfer/so berührte von Lindaw inhaben/betreffen thun : Nach jetztgemeldtem / seyen
"

zwar / sonderlich auffAnhalten deß von Königsegg / anderwertige fernere Beftlch an die
" Stadt Lindaw erfolgt/auch zuletzt die Sach/durch ein Abordnung gemeldter Stadt / bey
^

Ihr . Majest . dahin gebracht worden/daß/weilen sie von Lindaw Mß Drts / mit dem von
"

Königsegg sich/ der erlangten Käiserl : Gnad / gegen Darschiessung eines gewissen Vber-
"

schussesauffdenvorigenPfandschilling/darzusichsonsterwähntervonKönigseggerbietig"
gemacht/zu accommoäiren wolgetrawen / immassendann auch solche acLominoägcion

"
folgender Zeit wircklich fürgegangen : Ihr . Majest . berührte Pfandschafft mit den auß-

drucklichenWorten / vnser vnd deß Reichs Ketlnhöf / Raitnaw / novo verliehen

„ vnd conceäirc haben : Bey welcher Handlung / so sich von Anno 1497 . biß auffdas 1500 .

„ Jahr allerseitsverlauffen/insonderheit diß in obachtzu nemen / daß nitallein dervon Küns-

egg/wie dann auch Ihr . Majest . selbs/berührte Kellnhöfmit keiner parciculä acheötivali¬
ve ch-



veäiminucivä ^U/sondern ümplicicerd ^ Kellnhöf/Raitnaw/Rickenbach/rk '. genennt ;
"

sondernauch vnd fürnemlich/daß berührte von Lindaw/auffobverstandnes an sie abgegang - "
nes Käiserl . Schreiben/vnd darinn beschehene Anzeig (daß allerhöchstgedachteKäiserl .Ma - ^

- est . envähnte Pfandbare Kellnhöffür ganße Flecken achten vnd halten/ ) die geringste Ge - ^

generinnerung oder äikkcirung nicht eingewendet/ ( ohnangesehen sie sonsten das Einkorn - "

menermeldkerPfandschafft nicht wenig elevirc , vnd zumal Gcgenbedencken fürgebracht / "

dardurch sie verhofft/Ihr . Majest . auffanderwertigeGedancken diß Drtszu bewegen/ ) so
"

folge hierauß ohnwrderleglich / daß nicht allein Ihre Käiserl . Majest . beyjchkverstandner "

newerPfandsansetzung der Kellnhöf/ammumpoÜiäenäicivi !icer > nicht nurauff parci - ^
cular Mayer -oder Bawernhöf / sondern / in Krafft obbemeldterKaiserlicher / durch sie -Lin- "
dawer / boc punckum . niemal widersprochnerErklärung / auffganße Flecken oder "

Dörffer gerichtet/vnd also eben in dieser czuaücäc oder Eigenschafft / vnd nicht anderst/solche ^

p0tIetHonemcl0mm0pignori8compecencem ^ auffseinelbcLellbre8 am -f) . Reich/biß ^

aussdtese (Stund cransmiccir ^ sondern auch/daß jetztvermeldtes alles/sie / die von Andaw "

stlbsten ( als die auß obgedachter Käiserl. relolucion überflüssig verstandet! / wohin Ihrer "

Käiserl . Majest . incemion live Liviii8 poÜelHo gerichtet vnd gestellt gewesen ) stillschwei-
"

gend bekent vnd erkenk haben : And zwar so weit/daß/wo schon es in rei vericace ( wie doch
"

nicht ) racione berührter Pfandbaren Kellnhöfen / ein andere/ vnd zwar diese Meinung ge- "

habt haben wurde/ daß nemlich darinnen nichts anders / als parricular Mayer - oder Baw - "

ernhöfhievorgehörig gewest seyenmichks desto weniger mit beständigem Grund gesagt wer- "
den könte oder solte / sie von -Lindaw haben/durch jeßtverstandnesStillschweigen/die völlige "
Flecken oderDörffer/zum Fall sie je jhnen zuvor ranone äominü eigenkhumblich zugehört ^

habm wurden / vinculo öL nexuipiZnorisuIcro ibbjiLircvndvnkerwürffig gemacht/vnd "
daß dahero sie dieselbe nicht mehr für jhr rechtes Eigenthumb / sondern eine Reichs -Pfand - ^

schafft erkennen vnd halten müsten/rk '. ^
^ c^ uiciaucem camillXreiveben (lXcancoverborum 0pu8Üumine ? 8cimu 8 ,nu -
clam v6ricacemnonp 1umi 8 Lviummonlpumi 8 pilLium 6e1eökari ^ keci brevi lo -
lümcanciicia ^ ; vecke . 8eciremiplam viäeamu 8^ UXcamenparumackrem :

Sintern ll dieser Fürwurffbereit in deß Gtiffts mehrerwähnter Anzeigschrifft lummacim
eingebracht/vnd in der Stadt Gegenanzeig / derNohtdurffk nach/wie vermeldt/abgelernt
worden : Welche Meinung auch der Erßfürstl . Anwald billich / ance omnia ^ auß dem
Weg hätte räumen/vnd nicht also eääem oboräa wider oberriren sollen. Dieweil er a-
ber nur weitjchweiffig paraloZi ^ irt / VNNdjuAulacum modo parcum ^ wider aborcirk / so
wird er mit solchem ex cerricineo ^ billichwider auff solche bereit obverstandne Meinung /
nuälZ cancüm verbi .8 , gewiesen , vnd/zu dero rnehrer Erklärung / noch dieses hinzugethan /
daß zwar dasH . Reich/auffderKellnhofvogtey / ( so viel allein die Berechtigung vielange-
regker g . Stucken / in den Kelln - vnnd Hofgütern sich begebend / wie auch das mehrbe/agt
Vogtrecht anbelagk ) eivilem , vnd die Stadt / eoclem relpeätuwon deß .Reichs wegen/die
nacuralem poübüionem gehabtaber jedoch/ ausser dessen/gedachteStadt / die cerrico -

"

rialem juri 3 äi (ckionem über jhr gantzes Marckrecht / vnnd also / nachfolgig / auch über die
darinn gelegne Kellnhöf / eigenthumblichhergebracht hab.

Istderowegen eine lautere pecicio prmcipü oder per incercum inLerca probacio ^daß
Käiser Maximilian dieKellnhöf/vmb/daßer sie/ prima vice ^ Le lupp1ieanri8 luZAelkio-
ne obicer LL iaarraüve . Döl 'sfer genent/stlbige auch hernach fürter vnd beständig acc^ ae
äispolicive ^ für MNtzr Fleckm geachtet oder gehalten ; vnd also / seinen animum civili -
rer poüiäenäi . nicht nur auffparcicular Mayerhöf / sondernauch ganße Flecke oder Dörf¬
fer gerichtet ; auch die StadtLindaw solche Käiserl . incemiom mceAro8p3Z08 polliclen -
äi civilicer . stillschweigenderkent vnd bekent hab/ :? . Sintemal Ihre Käiserl . Majest . das
Work Dörfer / hernechst nie mehr gebraucht ; ist darneben nicht vermuhtlich / daß Ihre
Käiserl. Majest . dero Vorfahren außdruckliche incencion , durch die Außlassung vocu !«
) u/habe corriZiren/den proprium senlum Verbi dardurch muciren / vnd die
Stadt sich so leichk/ohne Vrsach/jhres hergebrachteRechtens begeben wölke ; Bevorab/weil
die newe Pfandperschreibung/Ä ^ ^ . lc . dieser inceiicion mit einigem Wort Meldung thut .

.L iiij acĉ ui
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acc^ni propoiicmn in mence recencumnilnl operacun 6 non verbi8exprimacur'

pr -elercim in rnence a1cerucriu8parciuln ^ rac^u . r-r
^s . L'Ä!-̂ /e^ . (7. <̂ 0-?^ . 6LUen ocln /r^ . -r/E . /^.

nullum äubiuin .apcuine6a6 collenäLin ambiAuicaceiNr/E ^enoni^ /--^.
--- / . /2 . (7 . acleocp , juxca klnceum ^

>lL1aAicincerpre8^ uiIice/nlicerelolvic .
Wenigerhaben die vonLindaw solche Lncencionüberflüssg ( ceclo , quanäo > c;nomo-

«io Lc ex qno ? ) verstanden/am allerwenigisten aber stillschweigend bekentvnd erkent/
6^ui6emneerran8 ^uiclem^ nec! urn jAnoran8,c:on6ceriviäecur , /. ^ . Oe

/. errsr. (7. / ^r^ r r^-ror . Lc inKruLtio lupra lub I <icc.i . prociuLta.conrrL-
riarn plane eonfe/Honem , pr ^ leferc : acleoĉ ; reZnla ( c^noä cacici eaäem 6c vic-
rus^ c^uX expreüi ) neucicpiarn obcinec in alienacionibu8rerucn noKrarum ; ^uiz
cunc6ilercoöcapercocontensuopu8e6 . /.^c^ -'eco-^o^ /i . L' . h . -?o-r 2- r ê^r//. D.

^e/^ o^ ./s/ . 6oc6m . -e/E . <7^ / ?^ . i-s/. /.

sonderlichaber scheint ein starckeö paraäoxum, daß die Stadt O'ndaw/ durchStillschweb
gen 26 propoücummenceiecencun̂ solle ihrer gantzer Dörsser Eigenkhumb/ mieden
Pfandbarm parcieularKellnhöfeN vinculo ^ nexuj pi§nori8 lubrjien c oder VNterwüP
fig gemacht/ vnd es also von freyen Stucken verschencket haben/

vonaciolN8enirn cauÜa eEcien8 elbbene6ca voluncaMon3nci8,cpiX nungugm
prLtumicurzni6prob >ecur . / . tecierrorpoci ^ LciAnorancia /. -r-e-

-/e^ s^ .im?) tacua Lc nulla cauüapociÜ8 pr ^ lumicur ^ ^uäm ^onacio.^Ve-
temb . -r«--r . 4 . OeDo-E . Lc causta Lorrelaciva teu mucua ^ eK conleol 'uz

3ccipienci8^ icieocp äonacio 6e6nicur^ c^uocl6c concra<In8 jui 18 Aencium ^ nomi-
nacu8,6ri6ti juri5>conlentu con63N5^ c . et'emb . ^/. ^c . -rE . 2.
Oeincle eciarn piAnu8 convencionale ^ non ni6 eonten û acch; convennonccon-
1kicuicur/ . / . DL'//^ s-' . ^ /i . >VelerQb. r-r!^ -'^ . ^. ^ . -rE . i . ^ cica veco 1̂ -

pockeca inäucicur cercis ca6bu8 ; Huo8 incer, 6 3<In8 ^ cie c^uo c^uXKio eü, non re-

pericur^ rnerico ip6 cleneZacur caeicX 6^poc6ecX iu8^ e-- ^ Ä/E Larcoli ^
>>seAU2. -r«---.

Lc Oan . ^t6Her ./e ---e/?-' . 2 . I^inc c^ui8 non clicicun renunciäce^

jurn 6bi compecencn nili exprel8e renunciec , vel per calern a<6um ^ ex guo aycc-

re eonlkec^ vel pereonie ^uen8 neeeüariam ^ cpiocivoluericillo jureegrere. kecr.
Lenincen6 . sierr/^2 . -rE . ^r . 6 verba poÜunc capere alluin ienlum , nun-

<^uam6.rbince11iAen6aê renunciacio ^ ^acca co-r/? Lärevasällus
6 .lkmiccen8seAc3ciX- venice,ini6ericorcllX ) benep1aeico,öcc . Ooinini : non in-

relliZicurexinäe con6ceri seloniain ; vel ) uri6no^ uoc1infenci0 6abec ^ renun-

eiare,öcc . 8eliracier .
OeniHueeciam inncacio concetIIoni8in 6u !)io,taÄL non prX ûmicur §c gui eani

alleAac ,̂ propre 6ebec> alioĉ ui repellicur , 8ckrac1er.
t^cnn in cerrnini8 forcioribu8 ^ nerno in ciubio prL ûmicur mucan6o inveKicu -

rarn prirnarn , 6bi ^ 6uispo6eri8̂ ve1 a1ii8ex eäju8 Kal)enribu8pr^ uclicarevelle-) :

öc 6 ^uicl.in tec^uencibu8 inve6iruri8rnucacurn vel innovacuin deprekenclacun.,

kocpererrorernta ^ urn pr^ lumicur ; nec^ue ip6 va M̂o ^ uijnliacinveüicucä
L^märnucarivel innovaripa6

'u8 e6 ^ ne <̂ ; po6eri8 eju8,ve1alii8 ) U8 exprimäinve-

Kicura kabencil)U8 nocec : ni6 in iKa invelticnrü, in L^uä c^uicl mucaccnn velinno-

vacurn e6 ^ exprel8e6i5turn fueric , 6anc rnucacionemveiinnovacionem fa^am

eilecle eomrnuni eontentii öc valalliöc clomini ^ 8ckracler . 2. -rE . 1/ .

Deme nun widerümb nicht oikcirc oder abbrüchig ist/ daß der Erßfürstliche Ober -He-

), sterreichischeAnwaldweiterperorircvndscht/Esstyebey obverstandnemStillschweigen/
vnd Vnkerlassunggebärendergegeminforrnacion vnd Andung/nichtverblieben/ sondern

,) sie vonLindaw haben/noch über dißgeschehen laßen/daß der newePfandbrief( darauff doch
,) verstandner Massen/ dißürts fürnemlich zu sehen seye ) ohne obverstandnes reKriäitwder

cerminacif-WortM/t mitwelchem sie anjeßo die gaNße Flecken oder Dörsser von der



Reichs -Pfandbaren ^ ualicäczueximirenvnterstehen ) sondern berührte Flecken llmplici - ^
cer acc^ ; abloluce mit den Worten Akünhöf / Ä^ MtNttW / 9 ? icEkUbU(h/tt . prokerirQ ' "
worden ; Auch selbigen Pfandbrief/pro ciculo 3c ceüerä reZali ihres nacural -inhabens / "

wircklich angenommen . Auß welchem dann sich weiter vnd fürs erste / ergebe / daß so wol "

pollelIiocivdi8 in ammo Imperators , als auch poll
'ellio live decencio nacurali8 der "

Lindawer selbsten / nicht nur auffberührken parcicnlar Mayer -oder Bawernhöfen : sondern "
den ganßen Flecken Raitnaw/Rickenbach / Schönaw vnd Aeschachbestanden: Vnd dahe- ^
ro keines Wegs geschehen können/ daß so berührte Flecken auch alleinprovilorio nomine "
( inmassen ermeldke von Lindaw vormals begehrt ) ihnen haben können relkitnirc werden ;

"
Alleweilen durch solche retkicucion Käiserl. Majest . vnd das Reich sich selbsjhrerzum weni- "

gisten von Anno 1500 . biß aussdaco gehabter civil -poliellion (mit welcher dann auch jetzt- "

verstandner Massen / die Lindawische nacnral -decencion übereinstimme ) vnker einist spoli - ^
renvnd delkicuiren/vnd dardurchauch iniplopecirorio ^ ein hochschädliches pr -Ljudi ^ jh- ^

renhabendenRechtenzufügenwürden .
^

Nicht weniger erscheine pro lecnndo > auß jeßtgemeldkem / wie vnbillich / auch aller- cc
dings nichtig vnd vnbegründt/mehrerwähnke vonLindaw/bey diesem pun <Ho,sich pro lpo - cc
1iaci8 außgeben/ vnd daher die relkicucionem erwähnter Flecken so inständig begehren / sin- cc
temal sie/ von Lindaw / diß Hrks / kein einige veram pollellionemssondern allein minilke - cc-
rialem alic^nam live corporaleni cencionem > c^uX in piZnoril )U8locum kaberej

'oleacz cc
alleZiren können ; welche minilkeriali8 live corporali8 cencio ^ auch änderst vnnd weiter cc
nicht/ dann so viel die clviÜ8 poilelllo domini pi§nori8 zugeb / verstanden werden könn/ cc
sich aussdiekündbare juraberussend . cc

So erscheine / drittens / weilenermeldke von Lindaw wider jetztkerührten Pfandbrief / „
daraussste sich selbs berussen/ kein Schewen getragen / ihnen selbs die völlige Fleckenhoch- cc
sträflich zu appropriiren : daß sie sich eben daher aller Gnaden / privileZien vnd Guktha - cc
ten/die sie sonsten/in Krasst erwähnten Briefs/zu Zaudiren vnd zugemessen gehabt / iplo ^
tacko vnwirdig gemacht/ vnd dahero auch dieseFlecken/ ohne einige relkicucion deß Pfands cc
schillings/von ihnen hätte können vnd mögen abgefordert werden. cc

HaAenus deß HesterreichischenHerrn Denkens Aravillima impuZNLtio
( c^uippe caduntalci8 ma § NX de moncil ) U8 umbr ^e . )

welcher gleichwol allbereik droben/ß . Ob PüNN NUN Wol ftttM Nicht Ohtl/tt . in ance -
cellum vorgebieget/ vnd die Außlassung deß Wörtlins ZU/ gnugsam lalvirc ^ dardurch nun
auch saktsamlich beleuchtet worden / daß sich die poil

'edio piZnoracicia nicht aussgantze
Dörsser/sondern nur auffparcicnlar Mayerhöfverstehe ; vnd daß derowegen die von Lin-
daw/ die relkicucionem provilionalem ihrer gantzeneigenthumblicher Dörffer/jure opc .
MLX . bißhergesucht ; auch sich dißfalls pro lpoliaci8veriüime angegeben/weniger einige
Hochsträfflichkeit begangen/ oder begründteprivacion dar durchverdient/

cümpoenam non mereacur ^ uijnreluo decenter ucicur ; 3c collaplaruanc
du <̂ i8ceLiacolumni8 ; adeo ^; cellance caul ^ä cellenceciam eK '

eÄu8,3cc . nimirü
inkeriornm lublelliorum 3c minornm Zencinm 8tacibu8 Lc^ue licecIna concra ^»
Orclielkrarum 3c cavearum occupacore8 dekendere z ac^ ; tiis contra illos , O/I -
man . /r/>. / . F/.

Darbey auch noch gar nicht proclive . oder so gar lauter ist / wie Herr Gegner vermeint /
daß die von Lindaw kein verarm sondern allein macerialem alic^uam live corporalem »
cencionem gehabt haben sollen : sintemal andere/ viel änderstdavon reden /

Huippe, ) uxca c^uo8 , eredicor inpiZnore convencionali ^ 3c nacuralem §c civilem
pollellionemlaaderedicicur ^ .Vlorr -Ze^ -ror. cum _s
pollellio eju8z le§ e 3cjurecivili probecur : ( Zuamvis aliolenlu non neZecur,pi ^
Znorispollellionem ^ elle cancüm nacuralem ^ uianonanimo dominii cenecur .
( Welemkec . r-r c/e i-rdominii nimirum di-
recti : nam ucile dominium pereoncraätum piZnoracieium plane rran8kercur̂ .
Urani . 2 . n/E . / . c^uo relpeöku der Pfandherr icernmo käm ucilcm civi -
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!em Huäm nacuralem poilellionem kabere , non udlurde 6 .Lcuimr > ^ 5-'

Aolentlr . co--- --r! ./LV/^ . c^ . / o . cs-rc/. ^ / . ^ / e^^.
I ^icecemm debicor creciicori rem oppiZnoransue cr3cien8 , remaneac domiuus

rei o^piZnoracL . (7. ^ ^>r^-?s-- . /?// . /. <7E ^ /s -^ /7 . h . / ) r̂ /^ / . D . es//. 3L-

ramen caie ccmvencionale piZnus non poüiciec ,̂ mii ciuoaä eil 'eäu8 concernen -

re5 dominium - live ulucapionem auc adcsuisicionem truökuum ; Lc 5orce eciam^
i4 P 1 ANU81N re immobili conülbat ) 36 eike ^kummcrelevecur 3K onere lacisdan^i,

/./ere-r/i
'«---- // . h . / )oM/o> . i/- r .̂ ^ lex . r?//r-r . / ) . ^ >si. es^. ^ c <gue ltTL debico -

vi8poü
'
elH0,ciu03deikeäu8prXdi <Io8 ) Nonver3l

'edc3ncümii <I3 elb . /r-A . /. / . tz .
// . ^aldn . -ro^ . r-r/r -r . ^ / . 5^ . ^ r ^ rec . ^ 8ocin . ^>^ 7

(ÜXcerüm , c^uoud3Ü08 omne8 elkeLlu8 , ipl
'e credicorrem pi § nor3r3m veie pos-

lidec nacuraliceröL civilicer . ^ .lex . r-r// . / . / . § .^ e-^/e -"r^ --? . -rÄ-^ ./ .^ ^ . ^ r^ --?^ 8ocili .

^aion . -rn--r . is. I^ eAU/ . . r?/ / . ^

nec3b » e3decur1 )3ndu8,mli0mni3re ^ uilic3incenc3rL 3<Iioni8 luerinc proöacz ,

Z-^ec s----rr'/r eo-r///rÄ--^ /?// > l) b> b> b> b> l) . / 3s.

es -r/7/2 . ^ . /r^ . / . ubieercum elle ^ ^ uod credicorrem piZnoracam l '
uo

nomine pollideLc nacuralicer Lc civilicer in omnibu8i ^ rLcerc ^
uäm ad uiucapio

irem/ ^e^ //r/e ^ . -?s§??/--e / // . Oe ^ z//?/^ .^ / . r-s / . -7S^rA?-«r.^ . ^ ^

r/7//// (7 . ^0 . /r-r-ro-'.
" Ab welchemnun ferner satkjamlich erscheinet / daß/durch solche rellicurionem , Kaisers.

Majest . vnd das H . Reich sich ihrer zum wenigsten von Anno r 500 . her/ biß aufs dato ge-

h.abter civil -polleüio n gar nicht selbs delkicmren vnd lpolüren/oder zumal auch hierdurch
^ iniplo pecicorio ^ ein kochschädlichprHudi ? ihren habenden Rechten zufügen wurden/rc'.

Sintemal die poüellio dlre6kidominil , dem Reich hierbey OMNI jure Lc lensu aufrecht

verbleibt ; auch dem pecicoriodardurchkein einig prXjudicmm zugezogen wird . Neben

dem/ daß kroearciicum iitucl ( ^ uoäl ^exvel lummu8 3liu8 ? rincep8 , nun ^uam äebe-

ar liciZare cie^ QlI
'elIi0N3cu8 ^ -c'^ Aenac . (7l30p^ in . //e / )E ^ . /s . <r/r

'

Lc ? apon . / . von den ^ ucorn selbst dahin limnirc wird/

niülulNlnariterappLreacciejure lubäicn ^ uociinceri ^ lüm öc lüpiemum krin-

cipern concrovercimr :
deme auch dieses beyzusetzen/daß ä . rKeoric3,ohnzweiffenlich / non äe oräin3riä,leä ex-

cr3oräin3ri3 ? rinci ^i8pocesl -3ce ( cin3reAulLriceru1u8eiIe öL uci voIujü 'e> non pr^su-

rnicur ) zu verstehen ; Me die löbliche Iuristen -t3Lu!cec zu Tübingen / in mehralleZittem rc-

hionto/ »- § . Darbey dann auch dieses/rc . ein solches miknich

rerm gantz schön außgeführt / vnd drunten ^ 7 bey der achten^ no-r , impe-

dienäL resticucioni ^ ö^ § . 2lm MdttN/Zt . leq ^ . weitläufstrger folgen wird. ) aesist

auch schon droben/ ^ // . /^7h . beschehen .

Aber bey dem last es Herr Ertzfürstlicher Anwald noch nicht beruhen z sondern commew

rirec weiter also/
Kürs ander/ ist allhie in nicht wenigere conüäei acion zuziehen / daß nicht allein/ver-

mög obverstandnen äe a-luo 1500 . sondern auch altern Reichs -Pfandbriesen/die Höf

Raitnaw/Rickenbach / Schönaw vnd Aeschach oder auch ( darauffdie von Lindaw/

sonderlich ein empkatin stellen ) zu Raitnaw / Rickenbach/rk
'
. für ein Reichs-Pfand/

derenEigenthumb danndem H . Reich/ im meäiaceZuständig/ anfangszwar
dmenv -on Schellenöerg / folgends aber der Stadt Lindaw überlasien worden seyen.

Nuir aber könn jetztberührte Pfandschaffk / wa sie einig vnd allein aufs etliä^ e pamcu-

lar in jetztverstandncn Flecken ligende MayerwderBawernhöfverstanden werden sol¬

le / im geringsten nicht Statt oder Platz haben : Allweil / so wol aujf jetzigen Lag/

als auch bey vnd vorZeiten/obverstandner Schellenbergischer vnd LindawischerVer-

Pfändungen/jetztgemeldteparcicular Mayer -oder Bawernhöf dem Skifst Lindaw/

deß eigenthumblichen äommii halber/vnzweijfenlich/vnd nach der sindawer selbscen

gleichwolnicht allzeit gleichstimmenderBekantnuß ( ex czuo ipl
'o . canco minus iplis

incaul83prmcip3licreäiciebeLc )zuständiggew (st ; Insonderheit aber auchheutü



gen Tag Mündig seyen . Dahero dann notwendig erfolg/ daß/ was anders / als al¬
lein pLrciLuIarBawremoderMayerhöf/vnkcr gedachtemNamen derHöfReiknaw
vnnd Rickenbach begriffen seyn müssen , welches dann nichts änderst sey / oder änderst
stynkönn/dannjeßtverstandneFleckenselbs : In dieser fernern Erwegung / daßaä
clomiuium iinlilium paZorum eoulticueuclum vel probauclum ^ rancjuam in re
c^ uaciam unjveriicM > im geringsten nicht vonnöhten / daß sie in selbigenFlecken
gelegen/oder die dahin gehörigepai cieular Mayer -oder Bawernhöf/Huebcn vu an¬
dere dergleichenpoüelliones ^ dem Dotsss -oder Gerichksherrn/jure cciam 6omiuü ^
parcicularicer zuständig seyen/sich/diß Hrts / acltack nocoriecacem beziehend ; in
dem auch durchdas gantze Reich viel vnterschiedliche Ständ vnd Herrschassten zu be¬
finden/ denen dieser oder jener Fleck oder Dorssangehörig ' vnd die daher auch äomiui -
umiimiliumpaAorum ^ cau^uamrerumuuiveriitacem imporcaucium , ohnwi-
dersprechlich/ eum iuri86i6ki0ue Lc sruökibu8 incle ciepenc1eucibu8 haben vnnd besi¬
tzen ; dadochjhnenkeineinigerBawernhos/Huob/oderFeld/oder auch parcicular -
Stuck / in vnd bey selbigen Flecken/ dem Eigenthumb nach / zuständig oder ungehörig
seye/rc?.

Was soll man nun zu dieser weitgesuchken reichen conle ^uenr - exparce Lindaw / sa¬
gend

o mmiüm lacilesi Arävium c^ui pon6era rerurm -
8ecriui8c1j§ici8poüelevarepucano !

dann mannimbkzwar/dieserseits/sür bekantan/daßderErtzfürstliche Gewalthaber selbs
ulcrobekent /

es seyen die parücular -Mäyerhöfin den vier Dörssern / so wol aussjetzigen Tag / als
auch bey vnd vor Zeiten obverstandnerSchellenbergischer vndLindawischerVerpfän -
düng/dem Stissk Lindaw/deß eigenthumblichenäominil halber/ohnzweissenlichzu¬
ständig gewest/insonderheitaber auch heutigs Tags/zuständig .

cZ^ s istauch der Stadt Lindaw gleich einstimmende Bekantnuß jederzeit gewesen / wie
N0ch/ ( uc ! lcLäver1arioaliu66iLemmecjULHULM ^ leäpociÜ8 aölignocoriis crecli ^
coucraipleiuculpariciebea ^ cjuoLlübi coucraäicen8 primo proprietärem 4 . Luria -
rum , aci Imperium ^ äeiucle acl monalkerium perciilere leripüc ) daß es ein solcheBe-
schassenheit mir deß Skiffts Eigenthumb/an den Kellnhöfen gehabt vnd noch hab.

Aber es reiulcirr hieraußnoch gar kein uervu8 oder ULXU8 LOnleczueuciLz oder einige
nohtwendige Folg / daß/ was anders / als allein parcicular Meyerhöf in solchen vierDörf -
fern sich befinde / ein solches vnter dem Namen der HöfRmtMW / ^ ickmbuch ^ oder D
Raitnaw vnd zu Rickenbach/rc . begriffen seyn müffe : vnd daß selbigesnichts an,'
ders seye oder auch seyn könn / dann jetzt obverstandne Flecken selbs/rc'.

Dann es lauten die Wort der vornembstenPsand -Ausskündung -vnd Ooulirmaciou -
Brief / ( so Käiser Ludwig/ KäiserSigmund/vnd Käiser Maximilian der Erst/relpeNive
Anno 1354 . Anno 1430 . vnd 1500 . auclieucice ertheilt/ ) garzu klär aussdie Kellnhös / in
einem jeden obbenambsekervier Dörsfern ( ibi , die VM KtÜnhöf bey Litwaw gelegen /
der Kellnhofzu Oberraitnaw / der Kellnhof zu Schönaw/der Kellnhofzu Ri -

ckmbachvNdderKellnhofzu Lteschach/rc . ) Ausser derenes sonst keine andere oder
weitere Kellnhösin solchen Dörssern gehabt ; daß also solche clausul , sich auss keine andere
in dem Oorffbefindliche Bawernhöf/oder auch die ganße Dörffer selbs ziehen oder verste-
hen lasset.

t) uauäo enim verba 5uuc clara ; non elb iacieuäus cranücus aä iucerprecaciones
alieuas . / . tz . e«--- / . De O. / . rA 2/ . h rE r-r / .

8 icsuic1emc1ec1aracio^ ULä1icer 6 c ^ c^uam
periucerprecaciouemäubiorum verborum,nouobciuec riomen vel nacuram
ckecIaracioui8̂ lecl ceusecur eile Nova c^uroclam (lilpoficio ^ 8cbr36er .

Lceuim quoä perle clarum elk ^ nori iuciiZec ulce»
rioricleelaracione . /e'^ . r-r/ . / . i-r^r-r . De ^r/?ro-r.
trac^; verbis ceuaeicermInoreuLlum ^ ab Ü8Pmmimerececkeiiäü elk- /acob .
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/ o . nili aperce conikec de conrrariä voluncace,Lc c^uddaliud
a6kum ilc - / ^e/e-- . O ^ lman . / o--r . / . / ^ . -7E . / e^^ . ^?/e-rF

Leenimillacenlecurpropriaincerprecacio ^ uL elk leLundüm nacuram
LcVericacem,noii csUX lecuodum ticiiooem vel privile §ium vel prXsumpcio -
oem ^ 8cepb > de ? bederic . -/e --r . 20/ . § . s// ^ b ^ e/?/e -
e/--r-Z/E 1^ -7 . r/»/ .

Vnd obschon hierwider gejagt werden wölke/ daß dererley Außlegung/ deßhalber / damit
die Wort etwas wircken vnd nicht gar eine nulliräc oder errorem imporciren , gar wol Zu
paffrren vnd zu verantworten seyen/

Oüm verba in eoncra <Iibu8 reZularicereiuid operaridebearic,Oail . 2 . oZ'/ ?25 . ^ M.
5 . 6c verba improprieincejliAendaüiac ^ ucaAu ^ utkinearul - ejuscj ; iau11ica8 decü --
necur , Oamill . Oallini . -Ze/^ . <5. / r^ . / .

/ . i -o/' . / ^c . -rE . 222 .
Möchte sie doch/wegen deß grossen pi-Xjudi ^es vnd Schadens / so der Stadt Marck -

rechk hierdurchzuwachsen würd / nicht Stakt haben oder bestehen/
c^uä ^ Huia Verba pociZi8 nil debenc Operarb Huäm uc inicjuica8 alil^ua vel Meiwrn
iiaducacur ^ Oam . Oallin . De / ^. ///>. / . /o . ( id ^ <̂ uod , incer LLcera^
6c,lLcercioexindeprXjudicecui ^ Oail . / . 0^ 55 . -r/E . <5. vel nacura 3ÄÜ8 inverca -
cur,Welembec . /nr ^ 2 . ro-r/7^5 . / <5. e^ 2^ . tiinc omne5 Impp . conceüiones

incelÜAUncurlineprXjuäicio cercii . -.4eicbsn . ^E . 5 . Äierr/55 . -r^ . 2^ . Lc reAuIa -
ricer omni5 aetu5 inucili8 pociüs cieelarari debec ^ c^uäm uc valde alicui iic damno -
lu8 . / . -ro-r /-^ r^/-e 2 . hDe es ^ 0^ ee^ . /oe . ^ lenocb . /r

'/»

^ 2 . ^E ./- .̂ ua ^ uiab !cnonimpropri3rencur > ieclp ^3ne collerencur verba con -
cetllonis ^ öc alia l 'ubKicuerencur ^6cc.

Nebendem/daß die Wort allhie gnugsam operiren ; In dem sie zwar nicht iplam lud-
ttanciam der Kellnhöf/jedoch die ihnen uibLrirende Hualicac , das ist/ die darüber eompe-

rirende Vogtgerechtigkeit imporciren .
Einmal bringet der altiste PfandbriefLudovici 4 .1mp . heiter mit sich/daß deßAeichs-

Pfandbares jus . einVogkey vor Lindaw / vnd auff vier Höfzu Raitnaw / Schönaw / Ae-

schach vnd Rickenbachgewidmet seye : Darab klärlich zu bernemen/ daß solche Höfnicht deß
Reichs/sondern deß Stiffts Eigenthumb/vnd allein dieVogtey darüber dem Reich gehö¬
rig/ ( ^ dvocaciaemmelk ^ dministracio vel proceAionon rei propria ^ ^ l'cci alienX,)
Demnach dieselbig ausser ihrem tubje6ko , auffandere -Ortvnd gantze DorffschaMn / in-
prXjudicium cercib keines Wegs zu erjlrecken/ oder die Verba LoneeüiolH8 dahin zu ver-

drechseln seyen/
non enünVerbacaptarb ted c^uä rnence Huid dicamr . animadvercere convenic .
/ .^,e-r . D . -r-iLc verbain (^uovi8 aÄukemper incelliAendalunc ex relpe6luLc
adeum ünem ^ ad ciuemproferulicurzadeamcjuerernrelkrinAencla ^ super ^uä

prokeruncur . Oravecc . cs-r/
'/ ^. -r^ ./ . e^ rs^/ ?/ ^ / . 2/ . 8urd . ^err/7

nee lopliilkice - ted in eo l'enlu -^ ui lolec reÄe ince !li§ encibu8 Zenerari . /r/eM .
reA. i-r /5 - Ibeinlcin§ . ^ ' r^ rM . /rZ' . / .5/̂ /2 . 5.

2.
Dann obwol die hernach gefolgte Oarolinische Pfandbrief / die Kcllnhöf vorLindaw

selbs/ mit der Stewer vnd Geld / das sie jährlich geben / den Worten nach/pfandlich verse¬
tzet ; Käiser Wence8lau8 auch ein solches concinuirc ; vnd Käiser Gigmund gleichsfalls sol¬
che Kellnhöf / mit ihren Leuten/ Gütern / Rechten / Nutzen / vnnd mit der Vogtcy daselbs/
vnd allen andern Zugehörungen / der Stadt Lindaw b^ pocbecirc .- So hat doch diegefolg¬
te obbervanr . biß auff den heutigen Lag / mit sich gebracht / daßdenPfandinhabernnie
nichts an dem Eigenthumb vnd Grundzinsen solcher Kellnhöf .- sondern allein die darüber

herkommne Vogtey/samptdreyer FrevelstuckBerechtigurrg vnd dem jährlichmVogtrecht /
eingeraumbt vnd überlassen worden/ dah ero auchHerr Grafvon Montfork / als ein Nach¬
bar/vnd erster ^ .dminilkracor der abgelösten Kellnhofvogtey selbst / ( in seinem gehorsam¬
sten Bericht/ ^ 5. ^ ^r/. ^ .nno I6Z5 r-rvnd in seiner lotormacion / >--o cs-r/e- -

es-/. ^ VVN sol-
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cher Pfandschafft pr ^ supponii c^ daß sie sey einRtichöWWy Übtk deß TtMs Nn -

daw Kellnhöfoder Dörffer/rc . Ast also solch Work/Keliuhöf / fofernnohtwendigzu
impropriLml oder zn re ^ ri ^Airen/ daß es mchkvon dem äominio oder Eigenthumb der-

stlben/sondern allein l^ necäoLkice von etlichen auffsolchenKellnhöfenhafftendenjuribuä
a! i^ u3ll8 )

'ui iscliiIionis Lc ^ vocariX zu verstehen seye ; wiein andern mehr Pfand -vnd Le¬

henbriefen dieser Landsart zu befinden.
Als / Käiser Carl der Vierdt hat Anno 1 - 52 . Eberharts vonBürglon ( im Turgöw )

Wittib/geborner Freyin von Enne ( im Rheinkhal ) vergünstiget / daß sie die drey Höf/dit

deß Reichs seyen / Rorschach / Tufenbach vrw Muiacb ( bey Eostanß m dem Lur -

göwgelegen ) HermanvonderbraitenLandenbcrg/vmb 145 . Marck Silbers/vorbehalt -

lieh deß Reichs Widerlösung/versetzen möge.
Darnach Anno 1464 . hak Käiser Friderich dek Dritk/Herrn Vlrichen Äbtzu G . Gal¬

len bewilliget/ deß . H . Reichsvogkeyzu Rorschach/ Ältlbüch VNd Mühlen / mit allen jh-
rcnNutzen/Zugehörungen vnd Gerechtigkeiten/von Burckhard Scheneken von Casstelzu
Mamnierzhofen ( als damaligem Inhaber ) zu lösen : . Darauff dann auchhöchsternanter
Käiser Friderich Anno r 56s . den Bann über das Blut in dem Gericht Rorschach zu richten
( welches der Abt vonIhr . Majest . vnd dem H . Reich inPfandschafftweiffan sich gebracht
hat ) von hocherwähnts Abts vnd seines Gottshauß wegen / Hansen Wiechpalmer / durch
Bürgermeister vnRaht der Stadt Lindaw/alles laut dreyer Briefe Lub 6Zno Twerliehen . D -

Ab welchem Augenscheinlich erhellet / daß zwar die Höfselbs / Mens nominarim ver¬
setzt/ aber doch allein die Vogtey derselben sonderlich der Blutbann verstanden wordeMweil
s ^ i -rst -r .

/ . r-rst-r- . ^ /e^ . -rec -ro-r e-c' Vaeliari . coAe/? . <5. bekant / daß
der Fleck Rorschach an sich selbs/den Edlen von Roschach ; aber viel eigen Lenk darin »/ dem
Stifft von G . Gallen / vorhin zuständig gewesen/ welche Herrschafft vnd dero nidrige -Ob¬
rigkeit/ der Stifft von Herr Eglofen von Roschach / an sich gebracht/ ehe er die Vogtey deß
Blutbanns daselbstPfandweiß erlangt hat . So empfahen auch die Edle Hundpiß / ihren
Lehenbriefennach/ drey Höf / zween zu Schlissern vnnd den dritten zu den Anwanden / von
der Reichs-Grafschafft Lrauchburg bey Isni / zu Lehen : dajhnen doch nur etlich Habergülk
darab gehen/vnd dieHöfselbs der Reichs-Stadt Isni gehören.

Item/die Herrn Grafen von Embs/empfahen den Blutbann in dem weitläuffigen
Flecken Lhorenbühren / von dem H . Reich/ laut klarer invelkcuren , zu Lehen : Vnnd ist
doch solcher Blutbann derOesterreichischenGrafschafftFeldkirch / von Alters her / durch-
außzuständig rDahero es bittich atthie heist/

^ uocloblervancialeLucacjeLlarec ^ rivjleAiumambiAUÜ ^ /ostLuiiov .
mencem relcribencis . r^ // . -r .^ . Voluncacem coneeäelici8 .-r . /§/ .cr3n5^

acIionemprXLeclencem clul )iam -r . /̂ . concelHone convencionem änceAie ^-
kam , ^ eciamfi verb >a nonpaciancur . ilivelkicuram aniblAlZam imoc !e-
clarec , incerprececur öe relkrinZac omnem ackum üe ctilpoficionem ^ live
live incervivo8 ^ live ulcimL voluncaci8 . -r . //o . a6eoH ; omnia obl ^ ura . ^ .d-
de ^ uodappellacione meoium vel nolkrorum,non mncüm ea^ uV nolira luncz
tecleci 3me 3 , in ^ mb>U8 ) U8 Lli4uoätiLbemu 8^ iuce11iZi polluuc ^ e-"

Wann auch oberdeute deß ErHfrl - Anwalds arZürnencacio ( die vierparcieularKelln -
höf in den vier Dörffern/gehören dem Stifft eigenthumblichzu : LrZo ^ so müssen/durch
die in den Pfandbriefen befindlicheBenamfung derKettnhöfen in solchenvierDörffern/alle
andereüber jetzkermeldke Stifftische Kellnhöf daselbs ligende Höf vnnd Güter / Lc conle ^
^ueliceidieDörfferselbsverstandenwerden ) Statt haben solke : so könte man wider jhn/
eäclem racione ^ folgern /

dieEhorherrndermehrernPfründzuLindaw / habenzu Aeschach vnd Oberreitnaw
auchzween Kellnhöfs laut alten Zeugen -rocul8/ ^ ^ . (7.) ^ vnd darüber die Edlen von
Wolfurt zu ^ ävoeacen gehabt . LrZo , so müssenvnter solchen zweyen Höfen / noht -
wmdig beydeganße Dörffer verstandenwerdem

V Wel- .
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Welchesaber Herr Gegner selbs für ein abkuräam corikequenriamhalten/vnd dero-

wegen auchWttgleichmässigeFolgerey gutwilligfahren lassen wird .
BevHM / weil man jhm sonst/ ausser dessckr/gnugsambekantlich/auch ohne das an sich

stlbs/WM öc conloril )U8^ juxca verburn veM 8^ nocum ist.
TV seye aä äominiuni ( jurisäi ^ ionale ) paZorum conlkimenäum velprokran -
^ üm >»ran ^u3m i ^ re quLäLm univerücaci8 ^ nicht vonnöhten / daß die in selbigen
Borfferngelegne/oder dahingehörigeparcicularMeyer -Bawernhöf/Hueben/vnd
andere dergleichen poüeüi0ne8wemDorff -oder Gerichtsherrn/jureeciam äomwi ^
parcicularicer zuständig seyen . Leä ^uiä laoc aä rlivmbum oder Qolkram äisce-
pcacionem ?

Dißscheinet von aussenhermehrer Notwendigkeit vnd Ansehens zu seyn / daß der § rk-
fürstl . Anwald/zumdrttten/derStadt/für ein exclamaclon oder Geschrey aä rauceäi -
irem ulciue zumisst/ samb ob sie nemlichstarckfürgegeben :

Es könne vnd werde mit keinem einigen Exempel/bevorab vmb berührte StadtOn -
daw / dargethan werden / daß der Nam Ktlltlhosoder Hof / ein andere Bedeutung /
als einespareecui -er Bawrcn -oderMeyerhofö oder Huebm / jemals gehabt/ 0-
der noch auffden heutigen Tag habe/r ^.
Welchem allerdings vnbegründten vnd zumalenvermessnem frechem Angeben/zwar/
( setzt Anwald weiter/ ) anjehenliche exempliücaclones entgegen gestellt / vnd also da¬
durch berührter von Lindaw widerrechtliches Gesuch / vmb so viel mehrer an Tag ge¬
stellt werden könte/Er woll aber sich allein zweyer Exempel diß Drts bedienen/mit den
Flecken/ Weiler vnnd Scheitegg / über 3 . oder relpeLkive 4 . Stund vonLindaw
nicht entlegen ; Mit welchen Oörffern es nun diese Bewandnuß hab/daß sie nicht we¬

niger/als Raiknaw / Rickenbach/rd '. ^ ellnhof / vnd zwar mit der parclcul ( dar¬
auf insonderheit dieStad Lindaw/zu ihrem/doch vergeblichenVortheil/gehe ) ricu-
Urc vnd genent werden/auch ebenfalls/als ein Reichs -Pfandschafft / anfangs zwar
den Grafen von Werdenberg vn Heiligenberg / folgends aber vnd benantlichgleicher-
gestalt/ ( wie die LindawischeKellnhös/ ) vnter Kaiser Sigmunden/an die von Aben-
sperg/vnnd letzlich durch Erbschaffk/an die Grafen von Montfort zu Bregenß kom¬
men vnd gelangt . Daß aber diese Kellnhöf / Weiler vnd Scheitegg / 0 der zu Weiler
vnv Scheitegg / nit nur parcicular Bawren -oder Meyerhöfgewest / sondern fürgan -

tze Dörfer/darein Zwang vnd Bänn gehörig/gehaltenworden seyen : das geb der/
zwischen den Grafen von Montfort in anno 1479 . getroffne accorä/LL mehr
als überflüssg zu erkennen ; darauffman sich/ Kürtze halber/ hiemit beziehen thue : Mit
Fürbeygehung anderer dergleichen Kellnhöfin der Gegend vmb Lindaw / insonderheit
aber deß Hofs ZU Höchst / Item Lttsttiaw / welches noch auffden heutigen Tag/als
einReichs -Eigenthumb/vondenHerrnGrafenzuEmbspoüiäircwerde/vndzuma -
len vnterjetztverstandnemNamen eines Hofs/einuniverücec eines gantzen/ gleich¬

wol nicht sehr grossen Dorsts / in sich csmprekenäirenwn zumalen auffder andern
Seiten der Stadt Lindaw gegen dem Pündtischen Gebirg hinein ligen thue.

Aber es ist diese oppolicion bereithiebevorvon dem grifft auch auffgeführk/vnd an Sei¬

ten der Stadt / plene Lc plane rekucirc vnd widerlegt ; gleichwol dero beyder reprLkencaä -

om in dieserSchrifft oräinir cauk83. hinunter auffden siebenden Puncten/ :^ , zu dem sich-

stm Stlfftischen Fundament § . Jum sechsten stewret fich der Süffc/rc . verspätt wor¬

den - Allda diese deß Ertzsürstl . Anwalds oxxoücion ihre Abfertigunggnugsambekommen
wird .

Vnker dessen istallhie zu mercken / ^ ro primo . daß ernenkerErtzsürstl . Anwald / der

Stadt jhrc aiierrion gantz ohngütlichverkehrt/in deinerderoselben contuse impucnc - was

sie drobenbey Antritt deß sechsten PunctensäWllLtMme ( verbo nimirum - Hof / äu-

plicem ÜAliiücacum - AcnerLlein Lo ipecialem ; vocicompoiirL succm ^ estN^ 0s/N'

»ism cancüm Üc üosularsrn ejeuocacioaem sellcnbenäo ) fürgebracht .

vemäe .
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Oeinäe , hätt Herr Gegentheil seine berühmte ansehenlicheexemplificaciones , we-

nigistbenambscn/vnd die näherevmb denBodeuseeüruii ce Kellnhöf/als den zu Liblach /

Roggenzetl/Wolfurt/rc
'
. vorderßponäeriren oder überdencken / mit Nichten aber allein

die aufffünsfodersechs Stund von Lindaw / oberhalb der Bergen / vnnd über die Ruckstet>

allbereitin Allgöw gelegne / vnnd also von demGelend deß Bodenfeehes abgesonderte
Kellnhöf / Weiler vnnd Scheitegg fürspieglen sollen ; Bevorab/weil die Stadt droberi

vnker diesem sechsten Puncten ß . Vndobw0iMchtohn/r ^ inLneeceüum selbs ange¬
deutet/

es möge wol seyn / daß ekwan einer oder zween Kellnhöf / auß so vielen/ex polk -fa(koz
ve 1 perpolberiu 8 , c1ivLsionenimirum Ouriarum vlllicalium in p ! » ra Xcli6cia_.
Lc aäieäione aliarum polt alias ciomuum !. manenre nikilominüs OnrlL villica -
lis nomine . zu Dörfern worden : Nach welchen einzeln vnd zufälligen Exempeln
aber/ die übrige nicht/ sondern nach ihrer ersten Herkommenheit/zu vrkheilen seyen/: c.
Darmit nun sie/ die Stadt / eben aufdie beyde Kellnhöf zu Weiler vnnd Scheitegg
gesehen :

Wiewol auch solche beyde Kellnhöfvnd dero Zugehörden / die gantze vnnd völlige Dörft
fer daselbs/ noch nicht conlkiruiren ; Masten drunten bey eheangezognem sechsten Funda¬
ment deß Stifts/ § . Bey welchem letzten Puncten aber/rc . mehrers außgeführt ; zu-
malenauch daselbs/durch ein OoLUlnenc/ ^ -r/E . 2§2 . angedeutet wird/daß berührte bey-
deKellnhöfvondemAbtzuS . Gallen/der Fürstl . Durch ! . ErßherßogFerdinandozu Oe¬
sterreich/erst Anno 1570 . verkauft worden seyen .

Vnd findet sich beynebensgantz nicht/ daß der Kellnhofzu Weiler / an die Grafen von
Montforkzu Bregentz ( welche Grafenzu Bregentz / von den Grafen von Montsort zu
Letnang vnd Rohtenfelß / bereit Anno i 373 . abgetheilt/wiewol sie fönsteines Skammens
gewesen ) jemalen käuflich kommen ; sondern daß die Nagel / solchen Kellnhöf zu Weiler /
als ein Lehen von S . Gallen/ ( welches von denen von Heimenhofen / durch Heirat -an sie
gelangt/ ) Anno 1492 . Herrn Hugen vnd Iohansen Gebrüdern/Grafen zu Montfort vn
Rohtenfelß / vmb 700 . mit Gericht / Kirchensatz/rc'. Nutzen/ Zinsen/Stewren/Renten /
Gülten/Kornzehenden/Fällen/Gelasen / Freflinen / Leuten vnd Guten/ ( laut copeilichen
Kaufbriefs/ ^ /' Klaükila z . ) veraussert; wie dann gedachtemGrafIohanfcn / auch ( KkKk
die Vogkey -Herr schasst zu Scheittegg / vnd den Edelleuten von Weiler die Mayer -Herr - KK - z .

schafft daselbst/ zugehört : Darüber sie nun mit der Zeit strittig / vnd durch Graf Vlrichen
vonMontfort/zuLettnang/vndD . IohanHeinrich / Vogt von Summeraw / Anno
1501 . (bejagGpruchbriefsdK li li . 4 . ) wider vertragen worden . ( li k li K

Ab welchen OoLumencen zumal auch erglasstek/ daß die Vogtey -Herrschafk vnd Mey - lrb . 4-
erschafft beyder solcher Kellnhöfen zu Weiler vnd Scheittegg / damalen von dem Stift zu
S . Gallen Lehen/vnd derowegen kein Eigenthumb deß Reichs gewesen seyn müß : Son -
sien hochgedachtesStift solche zween Kellnhöf nicht verleihen vnnd dem tzochlöblichisten
Hauß Oesterreich/ wie obgemeldt/für eigen verkaufen könnem

Darwidernunderexaäverlo ^ -Lr ^ . copeilichproäuLircevnd Anno 1379 . verfertig¬
te Vrkheilbrief (dan der/in dem Vor -vnd Anbringen/darfür alleZirceaeLorcl ^ ^ -ro 1479 -.
ist nie eäirl ^ oder je der Stadt nicht Lommunieirc worden ) cLceris paribus nichts weiters
truLti 6 Lirc oder erzwinget/ dann daß/gedachts 1 379 . Jahrs / der Kellnhöf Eigenthumb
allein/dem Stift S . Gallen/aber dieVogtey darüber (wo bleibt die Meyer -Herrschafftt )
dem H . Reich zuständig/vnd der von Werdenberg Pfandherr gewesen seye . Ob aber / vnd
was für ein Gerichtbarkeit zu solcherVogtey gehört hab : jolches wird in besagtem Vrtheil -
briefnirgend außgedruckk ; gleichwolsonstgnugsam angedeutet / daß die Grafen von Bre¬
gentz/über die Hofleut zu Weiler vnd Scheitegg / so in ihrer Herrschaft Bregentz gesessen/
die oräinariam vel certtcorialem jurisäiäkionem ohnwidersprechlichgehabt/ VN die Grä -
fenvonWerdenberg allein derselben Leutfreien Wechsel oder Vberfahrt bestritten / je¬
doch nichts erhalten ; wiegedachterVrtheilbrief/ ^/ ' / - r^ . ( klaktikk . M beygefügt/weit - ( lik lr lr
läuftiger / vnnd nomi ^acim so vielzuerkennen gibt / daß die zween Kellnhöfzu Weiler lrlr - 5. )
vnnd Scheitegg/jhre angchörige Hoflmt vnnd Genossen ( welchedem StiftzuSanct

V ij Gallen



256 .
Gallen eigenthümlich/vnd den Grafen von Werdenberg in Vogtsweiß zugehört ) nicht
nur daselbst in solchenbeyden / auchandernDörfern dcr GrafschafftBregenß/sondern auch
ausserhalbvnter benachbarten Herrschaften ; oder ob/ vnd vnterdenBrrgen / ( wieman da-
malen davon geredk ) gehabt : Welcher wegen nun/wolermeldte Grafen von Werdenberg /
als Vogtherrtt prLr ^näirc , daß solcheHofieut oder S . Gallen -Männer / wie man sie ge¬
heißen/von Alters her/ mit -Leib vnd Gut/über die Marcken vn Bach der Grafschaft Bre¬

gentz/allerdings frey zu ziehen befugt , vn daß siezwar/so lang siem der Herrschaft Bregenß
wohnen / derselben dienen/K . e . vnterthan vnd gewärtig seyn ; wann sie aber ausserhalb/ nach
Hrem freyen Belieben ( daran sie die Herrschaft Bregenß keines Wegs zu hindern / oder ih¬
nen ichtwas deßhalber abzufordern hab/ ) sich mit Leib vnd Gut begeben ; daß sie alsdan jhr/
der Herrschaft Bregenß nichts mehr verbunden / aber dochnichts desto weniger in die Hof /
vnd deren Vogkey gehören sollen/: ^ .

Was dann der Erßfürstl . Gewalthaber/zu End dieses dritten olsieQ ^ in rrankicu c^ ua-

ü , oder gleichsam im Vbergang/von den HvsM zu Höchst / Item Lustngw/einwirft/ald

anregt : darüber stndt er drunten s^ DchlAtlsttö /

tz . Darüber er sich aber wötl berichten laffen/rc . ) auch seinen Bescheid/ nemlich/ daß

diese beyde Ort/Hösin ZenerälrÜAniäcAcione ^ aber nicht ^ eünhös seyen / Item / daß

AlstnaiV nicht nur ein Dorf/sondern ein cerricoriolum begreife .

Ferner alleZirc Erßfürstl . Anwald einen Vertrag/vnter angeblichem num . 4 . vnd Ls-

severirc von demselben / er gebe zu erkennen/ daß das DorfHohenweiler ( so allernechst bey
Lindaw gelegen/ vnd mit der Vogtey in die Herrschaft Bregenß / mit dem Vrbar vnd Zin¬

sen aber/melstentheils/indieStadtLindawgchörig ) durchdie Lindawer selbs / einKelln -

hof titulirt vnd benambset worden seye :
Darüber aber zu wissen/ daß Hohenweiler nicht allernechst/sondern zwo starcker Stund

Wegs von Lindaw/vnd bereit im Attgöw gelegen ; Item/daß nicht das ganße Dorfs ein

sondernein einige Ouria vi1lica1i5darinn ötr vnd ein andereLuri ^

eolonaria , der genennt werden : deren auch jeder einxarcicular -Gericht / r nd

doch die Herrschaft Bregenß die universal -oder cerriconLl - Oberkeit über beyde hat . Dar¬

neben ist auch nicht ohn/ daß ab solchen beydenHöfen / vnnd noch einem Hof / deß Geigers
Gut genant / dem Spital zu Lindaw/von Alters her/jährlich/Haber -Geld -vnnd Hüner -

Zinß / sampt einem Schwein / oder 7 . ß. vnd 4 . darfür/gefatten/rc
'
. daß also der Kellnhof/

vnd der Meyerhof / m'
chtdasganße Dorf / sondern allein membra ejus coniticuiren

Vticht weiß man dieser Seits / was für ein Vertrags alleZirc vnd gemeint/weil er dem

ohnnohtwendigen Vor -vnd Anbringen/nicht beygelegtworden .
Vierdtens / begehrt der Oesterreichische Anwald / in sonderbare achtzu nemen/

daß mehrerwähnke Stadt Lindaw / wegen der/ jhr jure äominü , angeblich/ zuständi¬

gen vier Dörfer/sich fürnemlich aufein privi 1e§iü K.uäo 1x1ri I . ( so enneldter Stadt /

mit vnd neben derselbenErhöhung zu einem immeämc -^ tand deß Reichs / in arms

r 274 . vnd 1275 . gegeben seye/ ) beziehe/rc
'.

welchesPrivilegium aber er so gar nicht widersprech/ oder in einigen Weg anfechte/ daß er

sich vielmehr dessen/loeo kunclamenci , vnnd bevorabzu probirung / daß dem Heil. Reic^/

auch ausser obverstandner vier Flecken/ noch ein namhaft Stuck Erbrich zustehe vnd geba¬

re/ bedienen thue >
Wie aber/vnnd welchergestalt er/Erßfürstl . Anwald / sichdieses pri

'
vileZii wider die

Stadt bedienen thue : kan sie/Stadt/als einmMerium oder LmZmaOeäipo MckZenr

nik begreifen ; In dem er/ Anwald / in ^ roxime Lc cacenacimse ^uencixLrLKrapko nichts

anders / als folgende Wort / außlast :
Nun aber kan man auß denenhierunter vor-vnd einkommnen Schrifftcn/eigendt -vnd

gründlich warneme/dz snachdeMsie/Lindawer/einmaljhr vermemtesFundament/auf
obberührtes jus ceiricorii gestellt/auch jhnen/hierzu gedachtesRudolphisches xrivile -

xiuni ( gleichwdl in senkn re ipsä VLicie äecorco ) nit vndienstlichzu seyn / zu ermessen

^ angefangen^ gewijseSchrifften/daraufsiesichzuVorselhsverufen/atterdinZsdmch
sie von
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sie von O'ndaw zu ruck gezogen ; auch andere / so sonsten in ihrem Xiel ^ ivo austgehal -
ten/allerdings unterdrückt/vnd fupprimirc worden seyen : welches dann bey künflti-

ger Außführung / mit statthafftem Grund / ans Tagliecht gebracht werden solle/ri/.
So einmalzuinäuLirung besagts Rudolphischen privileZii wider die Stadt / weder

Hand noch Fuß hat . Ist darneben weniger dann waar / daß die Stadt den Reichs -Stanv
allererst lud Kuäolpdo I . erlangt hab : Beschiehct jhr auch ferner in dem vnrechk/ daß sie ge¬
wisse Schn

'
fftcn / darauff sie sich zuvor sclbs beruffen / allerdings wider zu rückgezogen

hab/rk
' .

-Ohn ist gleichwolnicht/daß die Stadt mit ihrer An . i6r § den Herrn Kaiser !. Loin -
millariis übergebnererster Außsührungs -Schrisftvnd derselben 95 . Beylagen/einen kur¬

zen excraäi -sindawischerprivac -Lunalium , zu Beleuchtung der jetzigen Stadt -sindaw
Ärsprungs vnd Abkommens von dem alten Städtlin Aeschach/ lud num .H .Copeylich( je¬
doch/nicht als einlbripcum omnlexparceaucdeuclcum oder ex arcdivo 6elumpcum ;
sondern allein pro annocacionibus anonym : linAuIaribus , a^ miniculacive Lc (jULte-
NU8 sie sich cum a1Ü8 liiKorioZrapkiis artguefamä eommunianci ^ uillima Lonkormi -
rei^ wiedroben/Ä^ /- r^ . ( dd ) mehrers davonclileurril - eworden ) exdldirc . Als sich aber
hernechst befunden/daß diese vmbherfliegende (vnd/wie die Vermuhtung gehet/ ohngefähr
Anno 1557 . plus minus , 3 'o3non ^mo co1liAlrce ) Anna ! e8, bey den jungem Geschichten
( l '

uperiori8prTlercimlecu1i ) 3cliverfispot1
'
eLI

'oril ) U8 äekcripcoribus cliverlimo6e
äe ^ rLvire,lucer ^ o1irc,auZüx vnd verändert / auch sonst zuweilen darin » verstoßen wor¬
den ; welcher immucackon , errorn vnd variecec sich zu bedienen / deß Stissts -kindaw An-
heßer ( lemper enimplures boumlkimulacores c^uäm Zracoresreperiuncur ) endlichen
Vorhabens seyen/rd

'. Als haben sie Bürgermeister vnnd Ratzt/bey der Annoi65o . gefolg-
ten ecilcion der Oj'iZinallen solcher XLHI . Beylagen/das Exemplar/davon sie denex -

craLtabgeschrieben/zuproäuciren , oder sich dessen weiter zugebrauchen nicht thunlich/
zumalen auch darumb für ohnnohtwendig geachtet/ dieweil der Paß / deßwegen solcher ex-
craLk gemacht/ hernechst durch das von der Stadt eingeholteTübingische Oonülium , viel
Vesser vnnd mit auclIenüschen anÄorn belegt ; wiegleichfalls durch die Beschreibung der
vtttemViLciä : , ( welcheHans Georg Sleeh / Gräflicher Embsischer OrZanilk , außden
Embsischen01 iZiual -äoLumcucisvnnd Fachrichtungen / colliZircvnnd Anno 1616 . in
den Lmck gegeben ) noch mehr bescheinetworden/welches auch damal die Gtijftische Ge¬
walthaber/so solcher eäicion beygewohnt/ohnschwerlich vnd stillschweigend haben besche-
henlassen .

Nachdem aber folgends Anno 1631 . der Stisst seine vocumenm , vor den Herrn
KäiserlichenLommillarüs , ( ohnallevorgehendeBeweiß -maceii , äireckorium , äeciu -
ötion oderAnzeig/zuwasEnd vnd Bescheinung solche exkikitio beschehe ) auch proäu -
eirc , vnnd gleichfalls einen excrack auß semlichen -Lindawischen ^ nnalibus übergeben;
zumal solchen excraöt mit einem exemplari der ganßen völligen ( ohne zweifle! LUAircer̂ .,
incerpolircenvNNd äepravircen ) Xnnalium von mwlicher Hand geschrieben / vermeint¬
lich belegt : Hat der Stisskisch Patron zugleich auch / pro more luo , ganß inständig be¬
gehrt / daß die von Lindaw ihren LxcraLk nicht weniger mit gantzen ^ .nnalibus bestär-
cken ; oder/ im FallVerweigerns / von jhnen / Käiserlichen Herren OommMrüs ^ darzu
angehalten werden sollen : Dessen sich aber die von Lindaw ( obberührter Vrsach halber/
vnnd zu Verhütung weiter incricaclon , auchhierdurch suchender völliger approbaciorw -
solcher annalium ) verwidert/vnnd ehe solchenihren excraöts sich gäntzlich einschlagen/ sind
auch von den Herrn OommMriis darbey williglichgelassenworden :

( ? ocelk enim leripcuram alic^uam proäucens , poikilla eanclem revocare ^ ü pro -
^ ec ^efalllcaceaucerroreconcencoruminülä . (^ravecc . sie § . ^ ^ r-

-rE . / . tz . sie Fo . kallimces aucem Lc errores in

klisannallbrusplures/s^r/r/«/' /^^ . /) /) . cleceAuncuw )

Zwar vmb so viel billicher / weil sie Bürgermeister vnnd Naht / die bey etlichen deß Rahts
vnnd der Burgerschajft vorhandene exemplarla > gantz nicht ( ob sie wc»l dessen / wegen
Memeldter privac -eoUeHion , äepravacion , vnnd variecec ^ sattsam berechtigt gewesen/ )
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an sichgezogen oder vriterschlagen ; zumal in solchen ( so viel ihnen davon wissend
vndzu sehen worden ) die Beschaffenheit der Kcllnhöfen vnd was dem H . Reich /
auch dem trifft Lindaw/ jnnerwndacifferhalbder Stadt / fürju/ -> zuständig/
nicht zu finden/vnd derowegen/folglich/IhrerMajest . vnd allerseits Incereüentm / an e-
«imon solcher Chronic weder wenig noch viel gelegen ; sondern diß alles an den Stifftischen
Patron nur ein muhkwillige Zunöhtigung/vnd auffhaltliche Verwirrung gewesen / sonst
er auß seinen eignen/damals eäirtenannalibuZ ^ eheangegebne Beschaffenheit derReichs -
VNd deßStifftsjuriumffreylich selbs excrakjrewnd pro incereüe eciiciooiLäemonlkran-
60 , beygelegthätte : So er aber nicht thun können .

Ausserhalb dieser hat die Stadt gantz kein prociuLk oder Schrifft / so sie ein¬
mal überreicht/ zu Hinterhaltenjemals begehrt : Darüber sie auch nicht allein inkpeNionem
prococolliöc aHorum ^ csUX nocorium i^ciunc ; wie gleichsfalls/Vernemung aller derje¬
nigen/so der CanßleyvndreZilkrLcurbeygcthan/wol leiden ; sondern auch deß Herrn Ge¬
gentheilsberühmter statthaffter gründlicher Außführung frölich erwarten darff ; zumalen
noch weiter/ der Billichkeit nach/ gern vernemen will/ was sie für andere in ihrem arckwbe-
haltne Schafften l'upprimirc vnd vnterdruckthab. Aber es ist ex 3nceceäenciku8 Lc con-
Le^ uenl . iKi., 5 diesesPasse 6/ allbereikgnugsamzuvernemen/daßdieseiâ 3nonurjEu 8 re .
5.18^ vnd seine incenöoo allein aä pLriculum facienclum ^ oder dahin gerichtet seye/wie er/
mittelstDurchwühlung deß Lindawischen ^ rckivi^ allererst noäum in kcirpo suchen/et-
was auffraspen/vnd dardurch seinen bereit außgelassnen cum äikcrimine alienX 5a!uci8
remei e vaZirenden impucattombu 8 ( samb ob dieLindawer/ sowolen der ganße vier Kelln.'
höf/ als auch der Vbrigen zur Zeit noch nicht apprekenäirten percinenciarum, Dörffer /
Weiler vnd Einödinenhalber / pro poü

'eüoribu 8 pettimreki^e^ eoovincircvndüberwie¬
sen werdenkönnen ) etwas prLcexc oder Schein finden möge . Zu welchem Ende nicht al¬
lein der Montfortische Gewalthaber/ allbereit Anno i <5?5. den 20 . ( 50.) Augustiam Kai¬
ser ! . Hof/ein Memorial ( wegen eäicioo der Lindawischen 3NN3ÜUM z auch ioHmlittoi3_
über das Stadt -Amman-Ampt / denBlutbann / Zöllvnd Zünfften ) angeschoben/ sondern
auch hernechst der Ertzfürstl. Anwald Anno iszp . ebenmasstg ( über obangedeute commi-
ULcion ) alsobald/ per 1acu8 vn . kilcal^ ein Kaisers rekcrjpc vom I . Septemb . An. 16Z9.
erlangt : Außweiß dessen/ die Stadt / alle/ in einer übergebncn cleliZnacionverzeichnete vo -
eumencL . innerhalbzweyer Monaten/eäiren soll . Darwideraber die Stadt nicht allein
erhebliche exLepcione8-äe ckaeo 18 . ^ ov . hernechst eingeschickk/sondern auch von denHerm
Churfürst!, zuMrmberg versamblek gewestenNahten / Boktschafften vnnd Abgesandten/
bewegliche incerceüiona1e8 anKäiserl. Majest. c!e 6aco ZO . ^ prü .Llmo 1640. erlangt/die-
ses Passeshalber/dahinverlautend/

. Sie können bey ihnen nicht finden / wie die Stadt Lindaw zu solchereäicion vocu -
men corum . mit Fugen vnd einigemBestand Rechtens/ anzuhalten seye / zumalen al¬
ler Billichkeitzugegen/ daß der Beklagte / seinen Gegentheilen/ die Behelffvnd Mit¬
tel zu Außführung seiner Klag wider sich selbs kubminilkriren solle ; vnd wolle hierbey
ihres Bedunckens/fast das Ansehen gewinnen / als wann die Ober -Oesterreichische
Regierung ihre prXcenüon 65 im Rechtenzu behaupten selbs nicht trawesondern erst
in dem Lindawischen^ rcküvo, die Mittel hierzu suchen wölle : Siezweifflen aber gar
nicht/Ihre Kaiser !. Majest . werden diesem ohnge-iemenden widerrechtlichen Begeh¬
ren einigeStadt noch Platz nicht geben / sondern vielermeldte Ober - Oesterreichische
Regierung darmit ab-vnd zu Ruh weisen/ vnd die Stadt / wie gemeldt/ bey der Provi¬
sion ^ rekkcucion allergnädigsthandhaben lassen.

Vber obstehende numnrhr sattsamlichabgeleinte deß Erßfürstl .Anwalds oppoüca ( qui-
l)U8 lpecimen eckere nilus ekk, c^oocl
exkulZure cjueac fumurri , exkumo äarelucem . )

Hat auch der Stifft / vnd zwar nochzuvor/ selbige etlicher Massen pra-oceupanäo auff-
geführt : In dem er nemlich/eingewendet /

daß einmal die Kellnhöfjhre IugthöMNgM hergebracht / welche sich nicht nur in
den obbemeldken vier Flecken befinden/ sondernauch aufsandere mehr Dörffer / We ^
lervndHöferstrecken.
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Darauß nun er/derStift/vermeintlich inkerir -Ln oder volgern will / es seyen solche
xercinenciL billich für der Kellnhöfacceüdriazu hültm/VNd derowegen dieZanke Dörfer
zu denselbengehörig/rd

'.
Aber es istgar nichts ohngewohnts oder selßams/ daß ein Hofin einen andern Hof ( der

gleichfalls pLi ricular,vnd nur ein Stuck eines Dorfs ist ) Mse ; vder / daß mehr einzele
Häuser/Grund vnd Stuck/in einenHaupthofgehören/j

( 8l^uiäem lolapacrisfLmiliäs cieckinacio eEoic , Uciwurn prEL^ium lud alio cou -
rineacur , Lc alic^uiä üc äe appenäicibus velpercinencÜ8 rei . h .

////-. l^olencd . cs-rc/. r-r
wie dann dessen droben/ ^ü ! .^ . ( cLcecc ) vnd ( eceeee ) mehrfaltige Exempel angezo¬
gen worden. Darab folgt aber noch bey weitem nicht/ daß Kuju8moäi pr ^ ämm iinZulal -e,
plure8 kLben8 percinencia8 parciculare ^ ckacim univerläli8 ^ 3ZU8 fiac ; öc percinenriX
ickX pLi ticu1are8 , üice §ra8 vill38 3Eci3nc , Lonlbicuan c> immucenc . Sonsten der Kelln -
höfRickenbach / Schönaw/vnnd Dberreitnaw pei -cknenclen ( so sie in den Herrschaften
Bregentz/Wasserburg/vnd Achberg/von Alters her/gehabt ) auch gantze Dörfer wurden
conckicuirc , vnd sie der Stiffk nicht selbs für parcicuIar -Güker ( wie doch / besag der vnken
/ Lü /^r^ . mmmm m m m m . vnd nnnlinnnn . proäuLirender Kaufbrief/beschehen/ )
Anno 1595 . vnd i6c > i . inicÜ8 lui8^ ävoc3ci8 , verkauft haben. Anjeßo geschwiegen/

(juoäin ceemmiz Lciam kornoribus ^ accelloriumnonjuciieeml iä ^ c^uo3pocelb
jine ^ rinLlpLli lkare . Oavecc . co-7/H ^F . Lc <^uorä j)ercinenciX z HUX rei

^ rincipali ^ cZnc^uampÄi ^ aclliLrcnc ; lecilln nacurä ), commocie leparari ab ea

^ oll 'unc ( uc korci , 3Zri, 3 (iomibu8 velalio fundo ) rem illam ^ rincipalem .
non tec^U3licui ., ? el:r . kricl . -/eco-r^r-r . 20 . ^r . uci nee Lccell 'orium le-
c^uicur prinei ^ äle, c^ uarräo acleKracio 6iverljcacj8 . Icein _-
auZmencum . non l'orckcur nacuram Lc ^ ualicLce8rei 3u6kXz c^uoacl onera Lc lervi -
cuce8 ; öLub>inLcuraac ^ueor !Aoreiau <IX6iverl3 §c incom ^ acibili8 elkcum au -

Amenco live aeeellorio ^ ^ r^ Kotencb . ro-rr/ . ^5.
^ 7^ . ( n . )

Ungleichem hak nichts zu imporciren i daß der Vogtey voriger Inhaber fürwirffk / es
seye ohne das nichts Newes/daß dergleichen Güter von so langerZeit/ja etlich hundert Jah¬
ren/ zu gantzenDörfern erweitert/ vnd gemacht worden : so wol als Lindaw ( wie die Kicko -
rieivndOolinoZrapliimelden ) excoiitlueiicil )U8 un6i ^U2^ ; mecliLnici8 opilicibu8 Lc
c0mmi § rLNl:il)U8LäO . VirAlnem1i .ib ciliL8^ vMci8 ^ le1^ Lenlibu8 ^ AU einer Stadt er¬
wachsen .

Dann es istallbereik droben das Widerspiel/ ^ /n -?/?o . / /^. beygebracht ; wie auch öoc

tz . Damitdann «un auch vierdtens/rc . ^ / ^ . schon außgeführk/
daß ein grosser Vnterschied seye zwischen einem Flecken / soäprioriem Dorf gewesen / so
dann dem jenigen/ soerst 3 polkeriori Zu einem Dorferwachsen ; vnd daß in dem letztenFall /
mehr aufdieoriAinal -dann aufdr

'eLcLiäencal -Ankunfk/beporab/ ^ uoacljuscsrciL -Zu se- ^
hen : WiedanndieStadtOndawebenauch/auß einem solchen Grund wider den Stift
ficht/vnnd/vermög obiger alleZLcer^ arZmrc , weil Aeschachhiebevor ein oppiäurn oder
Marckkfleckgewesen/ sich von seiner Herrschaft erledigt/ daraufan das Reich ergeben/vrw
ihr auconomiam mit sich in die In su! gebracht : Daß sie derowegen solche ihre primorclial -
Natur behalten / vnnd der commiZrlrende Hauffder übrigen Handwercksleut / sich gleich¬
falls darzu bequemethab/wie die odlörvancia lecum ein solches Sonnenhell bescheint.

OMndo Lucem in cran^ ackonecackri ciublulN oricuQ3N un3venericiuri8c1itIio :
Lntr)iLlcur^ ulcl pofeLtueric oblervLcum ; 8l^uiäem polkeriu8 kaAum cleolarac

priu8a <Ium ^ LLincAleLku85umi6ebec ^ ^ uern ekke^kus öc rerum exim8iäeirioli -
lkrac. soll l^uclov . ts/.

Dhnangeschen aber obigen allen/vnd wie hell die Sonn der Warheit / durch ebfürgezogne
Wolcken/herfürleuchtetr Sohatdoch der Hber -Desterreichische Oontulms kein Bedrü¬
ckens getragen in ftiner jüngsilichenden 6. April , diß 16 41 . Jahrs eingeschickter Abferti -
gUttgs -Schrisfk / newe nebulas ZU oikuncliren VNd dergestalt zu äeclamiren ,
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Manhab sich Anfangs ' -Oesterreichischer Seits / auffdie Königseggische Handlung
cieanno 149 / . der Vrsachen wegen/nicht weniggelendet / daß dazumalen sich eben
der jctzkmalige Stritt / ^ uoLäpanökum reIuiüoui5,auch wie vnd wie weit berührte
Z7e! mQoiizuWerckgeZogenwerdenkönnvnndsoll / erhebt : So zwarfolgends/auß
Vrsachen / sich letzlich die Stadt Lindaw mit wolermeldtem Herrn von Königsegg zu
seiner bemüglichensacisfLLtLonLccommocürc . vndzumalen auch beym Kaiserlichen
Hof / theils/ wegen deß -Ober -HesterreichischenSchul ; vnnd Schirms / ( so Lindaw
zwar / wider ihre ^ evertales ein Bund tituliren thue ) vnter welchem sie die Stadt sich
dermalen sehr wol befunden/theils anderer nicht ohnerheblicherVrsachen wegen/vm
vollzogen verblieben/vnd also auch sie/die Stadt/bey berührter Pfandschasst vnver-
ruckt gelassen worden : Dahero dann nicht ohnzeitig zu schlössen seye/
Nachdem / bey obberührtem 1497 . Jahr / äe 1 eluicione ^ .ävocaciL : Impei 13Ü8 5aci..
«enää zwar gehandelt worden/dieselbe aber/außjetztverstandnerVrsachohnvollzogen
verblieben ^ daß man ja billich bey jetzigem anstehendemcalü - ( da nemlich die reluicion
wircklich durch Käiserl . Majest . fürgegangen/ ) auss berührte Königseggische vnnd
LindawischeHandlung / vnd was sich dabey allerseits zugetragen / die Augen zu reüe-
Lkiren vnd zu wen den hab ; dergestalt vnd in solcher Weiß / daß was man damalen ( in
cal 'u^ uo reluicio re ip83 locurn 6c eKeätum krabuillec ) ex parce Lindaw / eintwe-
Vers für richtig vnd ohnsirittig gehalten / oder auch zuletzt nicht widersprochen hätte/
demselben bey jetziger conjunAur der Sachen / vnd also wircklich erfolgender reluici-
on , canHuam kirmE reZulXlive c^ rioturT ^ in lnnili ealu tuoiuncioprarIicato
ink ^ riren . vnd also alle Notwendigkeiten / beyjetztvorverstandnem newen catu fa-

re1uicioni8 , bevorab / c^uoaä potlellorium , solcher vormals obtervü rerpraxi
nach/ vnd nicht änderst/ zu reZuliren vnd applieiren habe.

Hane laxLin 6c kiuencenr Oermanicilk ^li vettern , ne laeiniä mnrüm ceneamus , teä
UNO äu 6tu 6 ecrakaniu 8 : ^ st zu wissen/daß die von Lindaw in jhrer/droben i . be¬

findlicher intti uLtion , den Österreichischen Schuß vnd Schirm / keinen Pund / Wider
Hre revertale 8 ( wie der Ertzfürstl. ?acronu8 cautlX , ohngütlich commencirc ) Henenir
sondern solchen Schirm / von dem Schwäbischen Bund gnugsam äittinZuirc ; In dem sie
Zwar bey dem Schutz zu verbleiben/ deßBundes aber ledig zu werden begehrt ; Massen auch
der Stisst zu Lindaw Anno 1 498 . die Erstreckung solchenBundes / ebenfalls hoch äepre -
circ , aber nichts / ( laut deß von i hreingelegten Käiserl . ernsten Schreibens ) er¬
halten .

Darnach ist die/Herrn Hansen von Künsegg bewilligte vnnd zu Streit erwachsene
Ablösung der Pfandbaren Kellnhof -Vogtey/nicht nur / ( wie Herr Gegen -Patron crun-
eacim meldet ) ohnvollzogen verblieben i sondern auch gar zwischen Königsegg vnd Lindaw
vertragen ; Zumal ein mehrer Pfandschilling aussdie Vogtey geschlagen/ vnd darüber von
Kaiser ^laximiliano I . ein newe verbesserte Lontirmaciou derselben/ wie obeingeführte LÜ-
xlomLtÄ ) vnd ( k . i . ) außführlich mitbringen / erhalten worden .

Ausswelches auch billich mehr/dann auss den vorgehenden craLtac . in gegenwärtigem
eatu , ( weil der nicht mehr x>riorttimi1i8 ) zu sehen vnd zufussen ist/

^lulcaeuim craÄaucur , cjvX nou p>er6ciuncur ^ /. ^ /^e -ro^ /7^
Oe co-r-Z. r-r-Ze/». 6c concra6tu8 nou ettjuclicLuctu8 ex cractacione,

tecl eoutlttic in tolä eonclutione . o/?^ . r/r (7.
Icac^ ; tolüm Ltteuclirur etkeÄu8 ulcimo loco

tubtecucu8 , cs-r/7// . c^uippe coucr3Äu8 te <^uen8 collic 6c annibilao
0 ruue 8 crL<Iacu 8 Lucececieuce 8 . ^ .k) b . co-^ 2 o . -rE . / 2 . 6c ommaverda clitpoticio -
uum civllicertuncacci ^ ieuciLr necexceuäenclLeo , ur ^te Zravi8 l ^ tlo orirecur .
<r-^ . /. c-'e-Ziro/. ^0. § . Luciu8 . D . / . -rn-n . /2^r.

Vnd irret hierwider gar nicht/ daß Herr -Ober -HesterreichischerLonsuKu8 , die anfäng¬
liche ohngnugsame inkormacion deß von Königsegg ( samb ob die Kellnhöf/Dörffer seyen ;)
vnd die Königliche verbesserliche iucencion comracllew ^ für ohnerwiesendargibt/vnd dar-
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es erscheine auß allen vergangnen circumikEüs , daß Ihre KäiserbMajest . in der be¬

ständigen Meinung verblieben/daß nemlich/es damalen nicht nur vmbgemeine Baw -

ernhöf/ sondern gantze Törsser zu thungewest ; vnnd dahero auch recht wol von dem
ÖesterreichischenAnwald geschlossenworden seye/Ihr Majest . haben kein andere/als
eben auss solche derö Käiserl . incencion gestellte poü

'eüionem civilem ^ bey dieser
Pfandschafft gehabt ; dero sich dann auch die nacuraüs äeeencio der Lindawer hätte
accommoäii en vnd bequemenmüssen: sintemal sie von Lindaw / ohnangejehen sie
sonst in diesem Werck / die durch den Gegner angezogne ffrevererrcialische coorracü -
ction , so viel andere Puncten antrifft/gegen Ihr Majest . im geringstengespart / son¬
dern dieselb so gar In minuc !Üimi8LlnZ vermög ihrer i nlbruQion , meisterlich
gebraucht / vnd dahero das geringste vnkerlassen ? so zu äepreüion vnd Vernichtung
dieser Reichs - Pfandschafft dienlich seyn können ; dahero dann vnnd weilsie hinge¬
gen das wenigsteWort fchiessenoderlaussenlassen/ dardurch sie Ihre Käiserl . Ma¬
lest. dero anderwerkigen vndhöhern concepc vnd Meinung von dieserReichs-Pfand -

schafft / alödamnter etliche Dörffcr begriffen seyn sollen / benommen hätten :
So seye ja hierauß vnschwer zu schliessen/ daß sie von Lindaw dazumal selbs / vnker die¬
ser Reichs-Vogtey/die4 - völlige Flecken verstanden haben.

8eci ^ urr8u3ciLtIiLtuml2uncnobi5pel -iuac1el) ic ? ^
* Der Herr Gegen -Patron nenne erstlich das KindmitNamen/vndexprimir .wasvnd ^

wie die vergangne circumlkancien seyen ? Item / er probire darnach / daß Königl . Majest .
der Meinung jemal gewesen/daß es oamal nicht vmb gemeine Bawernhöf ( oder Clöster-
atdKellnhöf ) sondernvmbgantzeDörsserzuthungewesen seye : sowilldie Stadt alsdann
die Widerlegung solcher ciiLUmIkancien ^ vnd die probacionem mucacL incencionis
lareX gern auffstch nemen . Aber er wird weder eins noch das ander nimmermehr Pi-Mi -
ren ; weil er deßWtderfpiels in seinem selbs Hertzen/vnd mit dein klaren Buchstaben über¬
wiesen ist . Dann es haben IhreKönigl . Majest . gleich in dero ersten Schreiben ( oben/LS

K . i . eingeführt ) keiner Dörffer gedacht odergedenckenwöllen/sondern nur .derPsiznd -
schafftenzu Raitnaw / Rickenbach/ Aeschachvnnd Schönaw / so die von Lindaw von dem

Reich inhaben/gedachk ; auch folgens / wie ehegemeldt / jederzeit solche Pfand /
vndHöfgenennek ; Dahero auch die von Lindaw kein Vrsach gehabt / dir im Schreiben

ü . z . obiter Lc nari Lcive angeregtejrrige Meinung deß von Köttigsegg früzeitig zu
widersprechen/vnd dardurch Königl . Majest . zu höherm concepcvnd Meinung / allererst
Anlaßzu geben. Bevorab / weil jhr Natur vnd Brauch nie gewest/ irreverencialifche eon -
crLciiokioQ gegen Ihrer Majest . eciam IN minuciilimis pun ^ is ( wie Gegen - Patron ih¬
nen zulegt ) zu gebrauche/oder die geringste äepreüion ald Vernichtung der Reichs -Pfand -
schasst nichkzu vnkerlassen : darüber man nun die ex aäverlo angezogne schlechte vnd gerech¬
te inlkruLUon/Lz ^ . ( I . ) selbs reden/vnd männiglich ohnpartheyischen Verstands juäi -
ciren last/ ob man nicht / alcrinlecu ^ ex eulice L ^melum zu machen/ vnd auß einem jegli¬
chen Füncklin / ja auß der Aschen selbs/ ein Fewer ausszublasen begehre : Anjeßo der aberma - -
ligen ohnpassirlichen LÜeALcion cie nacurali clecencione I ^incjLUAienkmm; Item / daß sie
selbs die Reichs-Vogtey für vier völlige Flecken verstanden haben/ allerdings geschwiegen .

Noch ist Herr Gcgen -^ ävQLac nicht ersättigek/ sondern heisset hierbey noch fernerö in
obacht nemen/ daß sie vonLindaw vnter andern Puncten / so sie zu eheberührter äepreülon
vnd Vernichkigung der Reichs-Vogtey / Ihrer Majest . vortragen lassen / in lssecie auch
vermeldet/

daß dieselb in ihren Gerichten gelegen/oder/wie anjeßo der Lindawisch ^ Zenc kalso
anzeige/ denenvon Lindaw mit Gerichten zugehöre; darauß vielleichtekwan/Lindaw -
ischer Seits/ein LoncraäWon inferirc werden möchte : Alleweilen dieses sich nicht
wol von ansehenlichenoder statthaffken Flecken / wie dann diese vier an jhnen selbs sey¬
en ; sondernvielmehr vonBawern -oder Meyerhöfen / so darinnllcmrcseyn / sagen
lassen/E.

Deme aberhinwiderumb entgegengesetzt wird/eistlich/daß/was zuStewer derWarheik /
von Beschaffenheiteiner Sach/c ^ äiäefürgekragen wird / solches sey nicht gleich für eine
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Depression vnd Vernichtigung/sondern vielmehr pro rc^uisicolMorico vndeittLLem
vericaci8 zu achten.

Darnach ist gar kein kassice^ oder auch concraäWon , sondern den Rechten gemäß/
wann gesagt wird/ die Kellnhöfseyen in den Lindawischen Gerichten gelegen/ oder sie gehö¬
ren denen von Lindaw mit Gerichten zu :

8icpiiäern cerricoriuni comprebenäic ^ Huiä ^uici eik incra cerricorii 6ne8 , im uo
nn11apertonrrLuc1ocu8exc1u <ä2cur . iVleiebln .
Lc cerricorii ciominu8funclLcamckLbecincencionem in oinnibu8 ^ <̂ UL in rerri-
rorioluo concinencur ^ prwsercirn ^uoaä juri5äiLtionern Lc proce ^ ionem ^ nili
a1iut1cl0LeLcurinconcrariurn ^ / -/ . Neictilner . ro-^ . ^r . -/eri/7

§

L
S

!rr

So dann / sind die vier strittige Dörfler so ansehenlichnicht/sinkemal Aeschach an Gar -
ten -vnd Wohnhäusern / nur § 7. Dberreitnaw aber 59 . Rickenbach z' o . vnd Schönaw 41 .
6ornici1iLoderäorno8 begrelflk/Wann sie aber gleichviel grösser vnd noch jo ansehenlich
oderstatkhafft weren : so ließ sich doch von ihnen eben so wol / als von cinzelen Meyer - oder
andern Bawernhöfen jagen / daß sie in deren von Lindaw Marckrecht / oder Gerichten li-
gen/

incerpL § o8 Lc pr ^ äia nullarn ciisserencia consscuunc :
Lic^uiäein continia - rnenluram inciicanc öc rem deliZnanc ^ accp, c^uiä ^uicl eik in-
rra ,̂ cnäisserencer ineluclunc ^ ^leiebln . ^/ecr/7 acleo ^ ; csuiä^ uiciincm
tine8 äeliAnacur ^ äicicur veluci sspirnenco inelulurnilli cerricorio öc iinibu8 . / ./ -
-r^f . Oe ^c? ro-r . / o . (7. sie ^sock. OLdclL . i-^ / eAo-r/7///r.
--o-r . Lcc^uicic^uicl eik incraiine8 percinec acleum , cuju8 sunc iinez .
/ . / äcr/r De sseinlcmA . -/e / r/>. / . c/^A7/ . 5^ . / . 2/ .
Lc nominacirn non cancürnprwäia in crvicaci8 6nibu8 exilkencia ^ ssci eciam viÜL
vel calkra in cerricorio eju8 llca ^ ilkiLivicaci lubesseprLturnuncur ^ erL^ . /L^

( HHcp )
Nichts desto weniger fähret Herr Gegen -Anwald in seinem Fadenrecht fort / vnnd tick - ,

junZirec weiter/ !
<Ls haben Ihre Käiserl . Majest . solches ( Koc ess die in der Lindawischen intkrucii -
on gesetzte mociv - daß die Kellnhöfin der Stadt Gerichten iicuirc ) im geringsten an- ,
gesehen vnd beobachtet/ vnd dahero obgedachte ihre erstere Gemüts - Meinung vnnd ^
conLepcäecoci5p3Zi8,vmb so viel klarer an Tag gegeben/dieweil sie die Vrsach der ^
daraussAn . isoo .erfolgtenmehrern impiZnoracion derselben/gar nicht aufldie Lin- ^
dawischeIntornmcion , samb nemlich/ dickernantePfandschaflt in den Lindawischen d
Gerichten gelege were/gestellt ; sondern ürnplicicer allein vermeldt/daß diese Reichs- d

Pfandschaflt dMM VON Lmdaw gelegen seye : Welches letztere dann viel ein an- §
ders/als das LindawischeAngeben/mit sich bringe .Vnd woll schier hierbey keinZweif- f
fel fürfallen / die Stadt Lindaw oder dero Rahtgeben / werden jetzkangedeute conck j
«äeraciom vnd wie starck dieselbe auch ihrer anderwertigen incencion zuwider laufle/ j
wol beobachtethaben ; Indem sie so wol in einem am Käiserl . Hof/als auch bey der ^
Fürstl . Durch !. Ertzhertzogin Llauciia ( bie in Oopiä alihuoc Verba cietiäerancum ) ^
obberührten Paß der Ma r̂imilianischen äilpoücion so gar mit einem darum ohner- ^
findlichen aääicamenco (allein/ ) nemlich/daß solcheVogtey berührter Stadt allein j
gelegen seye/zureprXtenciren,keinSchew oder Bedencken getragen . !

Dargegen aber sich Herr Gegen -Patron woll entsinnen/ wann König MaMilianus I
diejeßtvermeldte eineLindawischemociv .( Die Höfligen alle in ihren Gerichtm ) nicht
angesehen oder beobachtethätte / daß Ihre Majest . dieselbige/ so wol/ als die andere zwo ra-
none8 ( nemlich dieHöftragennindert von 20 . E . einen/vnd seyen auch allein für Irrung
vnd durch Frieds willen/ verpfändt ) außgelassen hätten . Weil sie aber solche mociv zum
Theil widerholt / vnd allein die lpecibcacion . ( M jhrm GenchtM ) außgelassen : so ist
gut zu gedencken/daß sie/vmb mehrer Sicherheit willen / vnnd darumben in Ze^eralckuz
mögen verblieben seyn / damit dißfalls in omnemevencum ^ so wo ! dem Reich/ alsdem

weisst
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Stifftzu Lindaw/ kem prLjuäicium Mr occasio 5crupuli zugezogenwerden So hat auch
die Stadt Lindaw solcher äilpvtiüon Vrsach / das Wort ( MktN ) nicht als ein concexc -
Wort / sondern als ein Zlotlvder explicario » , pei - parenckeün ^ wie c^uociäie in Streik -
Schrifften beschiehet/beygesetzt/vnddarM die gründlich Warheik geschrieben : weilen ein¬
mal wegen der Stadt der Enden vorhin habender cerricoriLl -Hberkeit/keinen Nachbarn /
wie nahe der auch an das -Lindawisch grenßek/dieseKellnhof -Vogtey ( er wolle dann Zanck
vndHhnnachbarschafft dardurch erwecken ) gelegen ; wie der Lruchsässische Spruchbrief
^ ^ . eeee . r . gnugsam zu erkennengibk.

Weiter vnkerstehet der Hber -OesterreichischeOoniuIcus , die expeäicion dieser / vn-
term Titul der Kellnhöf / renovirken l^ poclieL, darmitzu eluäiren ,

weilen das WortKeünhof / in dieser Materi ebensoviel / als einHof bedeute / wie
ausser der Ludovicischen Pfattd -Verschreibung zu sehen seye/ hingegen aber das Work
Hof / eben so wol ein Dorff / als ein Kobäm üve manlutti heißen thue : so seye hier¬
durch seiner obigenarZumencacion das geringste nichts benommen ; bevorab / nach¬
dem die parcicula äeminucrva vel rellriLbiva M gedachter Vlaximiüa '-
bischer l^ pockecacioLi ebensfalls ausgelassen wvrden/rk ';

Mit fernerm Anhang / . . ,
Es könn -Lindawischer ^ . §e^ c im geringsten negiren , daß diese Reichs -Pfandschaffk
jezuweilen Hof / jezuweilen aber KtÜnhöfgenennt werden ; Wie dann auch nicht
weniger bekantlich seye / daß das Wort Hof/jezuweile ein Dorff/ja sogar ein Skadt /
wie insonderheit ein solches in der Gegend deß Bodenseehes / vnd bevorab in Städten
vnd Dörffern / die immeäime vom Reich vormals äexenäirc , als Rorschach/Altstet -
ten/rd '. bekant vnd offenbar ; Dahero dann nohkwendiger Weiß zuinkeriren . daße -
benfalls das Wort Kellnhöf / ein gantzen Flecken bedeuten könn/vnd dahero das -Lin¬
dawische Angeben/ ( daß Kellnhofnichts anders/als kokam eoIonariLmiivemari -
lum bedeute/rb'

. ) kein beständigenGrund auffsich habe.
weil aberdiß nichts anders / als ein caucoloZische langst oben eingeführte vnnd widerlegte
Fürwendung ist ; als bedarsssie keiner weiter» refucacio ^ sondernnur blössiger remiMo ^
Lä5uperioi ^ nemlich ^ / ^ c^ rÄ-^ /̂ M/ ^/ . / '^ 7r / alldagnugsam außgeführk / daß die
voLulaZeneralis Hos ( welcheimPfandbrief !.uä 0vici I V . gesetzt ) mit dem comxosu . 0
Kellnhöf/ aci cercam Ipeciem curiL oder eines HosÄ relkriNAirc werde / vnnd also die
Wörter Luria Lc OuriL Villicariä , Hofond Kellnhöf / als ZLNU8 Lc Ij)6Lie8 von einan¬
der äickeriren ; Zumalen auch das Work Hof/proxrie ä priori ein Ouriam - M2n1üm >
trobam ZenerLlicer bedeuten ; äpoKeriori aber/an etlichen Hrten im Reingöw / auch ein
Dorffoderganßes Ampt/so auß einem vrsprünglichenHofnach vn nach erwachsen/begreif-
ftnthue : Massensogarauch derNam Kellnhöf / den Dörffern/Weilern vnd Scheikegg
im Allgöw/verblieben . Jahero das -Lindawisch Angeben/daß Kellnhöf proprie Lc re -
Aularicer ein koda colonaria oder Luria villiLäria seye/ in allweg beständigen Grund ausf
sich hak : Entgegen Herr Gegen -Anwald/als liolpe8 in dem Reingöw / sich allzuweit er-
spaßiert/ daß der offenFleckRorschach ein Stadt seye/ vnd neben dem Städtlin Altstetten /
vormals von dem Rech immeäiLi .e äepenäirc hab : da doch ex aucopliä öc Iiilkorici8 of¬
fenbar/daß Rorschachnie kein Stadt/oder dem Reich immeäiLcevnkerworffen / sondern
den Edlen von Rorschach/zuständig/vnd allein der Blutbann dem Reich anhängig verblie¬
ben ; wie dann auch Altstetten jederzeit zu der Grafschaffk Reinegg gehörig gewesen ist.

Zuletzt / thut der Desterreichische Oonlu1cu8 , zu vermeinter lalvirung deß / in seinem so
genante nöhtigen Vor -vnd Anbringen / eingeführten aridem / vnd droben/nach Eingang
deß sechstenPunckens / ( h . Aber bey dcm lasst esHm Ertzfürstlicher Anwalo/rc .

bereit gnugsam abgefertigten är§ umenc8 ( daß nemlich / in dem Pfandbrief/durch
das Work Kellnhöf/weil selbigeräominiurn dem Stifft zuständig / alles übrige daselbs/
vnd also die gantzenFlecken verstanden werden ) allein äici8 cacM , ne üerbam clare viäs -
acur, für-vnd einbringen/

Csseye
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Es seye dem -LindawsschenekkuAio, dmch die Käiserl . Pfandbrief/mehr als überffüssig
( tLilice ^ nonrnoclio ^ velcrimoäio ^ tec1ipsoliorreo > wieklaucu8 redet ) begegnet :
An dem darin » srrnpliciceröciurecko stehe/die Kestnhös deß 9 ^etch6 > derVogtcy
aber ebensfalls / wie anderer Befugnusfen vnd Rechten / in obliquo allein Meldung
geschehe , vnd zwar allererst nach vielen erzehlten appeuäicibu8 ; dahin man sich dann
lenke/vnd also/ ranc^uam in re , carn eonfelllone parci8, cguärn iutpeäkioue licera-
r-urnpiAnoraciLiarumnocoriässernere Antwort auff diegegnerischeEinwürssfür al¬
lerdings ohnnöhtighalte/rk

'.
Dessen nun die von Lindaw in lano sensu ^ vnd dergestalt / auch zu frieden/ nemlich / weil

ramconfelHoneipsiu8aclvertärin ^ uLrnex 1iceri8insecucä obtervancia cieclaraci^ of-
fenbar/dast allein die Vogtey vnd andere angemeldte Befugnussen/welche aussdie Kettnhöf
vetkrinZirr , vnd dem Reichgehörig / besagteKellnhöf aber selbs dem Stisst zuständig/so
sey fernere Verantwortung der -LindawischenGründen allerdings ohnnöhtig / weilHerr
Gegners arZumenc durchauß gefallen»

Noch will er nicht micesLiren . oderder WarheitdißfallsdieEhr geben/ sonderndiese
eröffnete -Lücken allererst anderwerts mit einem newen paraäoxo verzäunen : sintemal er in
seiner jüngstlichen veäuLkion - Schrisst zwar bekent/daß die vier Kellnhöf/deß Stissts vnd
parcicular Bawernhöfseyen ( icl c^uoä kirrnMrne accepeacur ; ) aber beynebens topllilki -
eiro : -

weilen solche vier Kellnhöfdie pfarrliche emolurnenca der Zehenden von der ganßm
Pfarr/so dem Stisst inLorporirc gewest/vnd also auch von den andern Anwohnern
vnd Gütern / so in selbigen Flecken seßhasst oder gelegen/ in diese Stisstische Bawern -
höfjährlichgelieffert werden müssen ; Massen ein solches auß dem Stifftischen rom -
lo/ ^ -rE/ . mehrers zu sehen ; Vnd nun der Reichsvogt ( deme deß Gottshaufts
vnd desselben ungehöriger Recht vnd Gerechtigkeiten/Schuß vnd Handhab anbefoh¬
len worden ) diß Hrks über alle Personen vnd Güter / so in berührte -Lindawische Höf
Zehendbar gewest/ einen gemeinen vnd gleichen Gewalt vnd jurisclMon , per äeäu -

gehabt : So seyen ja billich berührte Stisstische Höf / in Ansehung jetztverstand-
mr jhr0 zugehöriger Gerechtigkeit vttd lgualicäc. nicht nur pro parcicularibu8 , teä
eciam univertalik ) U5, live univerlicacem alic^uain irnporcancil )U8 boni8 live pn
ciii8 zu halten ; vnd dahero zum wenigsten aussdie Dörffer Aeschach / Schönaw vnnd
Rickenbach/ bevorab / wo derselben / IN or6ine ac! /^.civoLLciam live juri8ciickiouem

^
^ clvocaci monaikern ( wie in gegenwärtiger LONO overti ) Meldung beschech / ob-
verstandner Massen/zu exceuäiren ; Aa / so gar auch aussondere Flecken / so in einen
vnd andern dieser parcicular Stifftischen Kellnhöfen / die jährliche personal - vnd re-
al-Zehendenzuliessern schuldig ( in Erwegung deßberührten ^ -ävocaciGewalt/au -
tlioruäc vnd j uri8äiLtion . Krasst welcher er berührte Personen/im Fall verweigernd
zuwircklicher Abstattung dieser Schuldigkeit / anhalten könn vnnd soll / universal
durchgehend / vnnd also alle zugleich in pari Araäu Lc ^ ualicace betreffenthue ) zu ver¬
stehen vnd ausszunemen.

Welcher noäu8aber / ( als der/ gleichwie dasFriedseulen -Gedicht / ex meri8 6Arneuci8
Lc pecicionibu8 principn plexu8 acc; ; nexu8 ) keinermühsamen excricacion ^ sondern Nur
blosser Zlaclii clelpluci ciillecacion bedürsstig ;

Anmassen ein solches/ bereit oben zu Antritt deß fünssten Punctens / guten theils auß»
geführt worden / vnd diß ohnerfindlich Fürgeben allhie auß dem/ ex aä verl 'o selbs Zenerali-
cer alleZirtem Stisstischem roculo/Ä/ ' -rE . noch weiter speeikice zu contunciiren .

Benantlich / primo zu clocirn ist / daß die Closterkirch / anfänglich der Stadt Pfarr -
kirch vnterworssen gewesen/vnderstmitler Zeit darvon / mit gewisser Maß/eximirc wor¬
den seyn müß /

Ica enini cleponic nonu8 R.ei ceiki^ canc^uam Xclicuu8 8 .8cepkani
/ rc-s/s/.

(^uocl incra 1imite8 ? arockriX 8 . 8ceplaans lic parocliiali8 Lccleüa tica , vicielicec in
iLücü oure stcparva öcliabeacsuo8 cercoslimices Lcparoctrianog ^ inkraprLct . par -

oelriarn
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ocbiam kccleilX 8 . 8cepbani , uci 6c mon alkUndauL infräLpca ej uldem mona ^
lkerib c^uod limiiicer lic licum incra eokdemllmiL 68 : ?Iebanum camen 8 . 8 cepba -
ni,nulia jurareciperevelbabereind . rVionalkerio, nilic ^ udd in teKo nacivicaci5
vomini ^ 6c p ! ebann 8 8 . 8cepbani 6c Ldicuu 8 claulkrum pr ^ diKum cum ac^ua be-
nedi 6tä 6c cburibuio , 6c ibi asperZunc cnm ac^nä benediökä Lanonico 8.
kr ^ milic eciam / . le iplum vidille 6c incertuille ^ c^uoci plebanu 8 iVIonalke -
rii , prcel

'
enceplebano 8 . 8cepbanb Oanonica 8 innnxeric .

Lc c^nidem priu 8 depolicioni 8 buju 8 membrum conbrmanceciam io . 21 . 22 .6c 24 .
celke8 K.ei , alürmance8 . quoä LLclelia ? arocbia1i8 in Odtttt RÜtj / 6c plebana -/

"

cu8 ^ 0 nalkerüin ^ indauKia > licX ünc incra 1imice8 8 . 8cepban . Lumlui8limici -
bu 8 6c ? arocbiani 8 ; 6c <̂ udd Lccleda in § >btM babt -ac decima 8 l '

ua8 cer -
t28 .
? olkerioriver6membroXdimLNXdepo5icioni8 3ddic ^ uarca ceib8K .ei ^ ^ .nna _.
de iVaZenbcrZ Oanonica ^ c^ uodin tonce bapci8maü monalkerü,puerb <̂ ui inke -
lko ? alLbaci8 6c ? encecoite8 bapcirancur ^ perplebanum 8 . 8cepbani bapciiari
kemper conlueverinc ; 6c cpaod ipla de anci ^ niori kapcilmaliLeeleliä 8 . 8cepba -
niOppidibindauA . non audiverir .
1'

iiAeümu8 4U04 ; Kei celki8,Dn . iVernberu8R .e6korLcc !eliX in8civenboveir ^ ,
dicic , cp.iod eo cempore , c^uo knicvice -p1ebanu8 LeeleliX 8 . 8cepbani ,

eomunicaveric 6clepe1iveric nnum cie kamiliaDn . ^ .bbacili ^ videlieec lracrem
nuncOn . 1<e6tori8 ^ lieuccredac : 6cciuodÜ8 5uericincer ipsum öcDn .Haomam ,
^ uikueric !ocoprLbendariimaj0ri8 ^ dicenc6m ^ c^ uod iple deberec babereeu -
ramfamiiiXd0minarum ^ uiaipledeponen8re ^ uiliveric ä On . I ^l . Huondam .,
diLiokiiccen ^ uilenexfnerac 6cprXbendariu8maj0ri8prXbenda : > 6cc^ui dcxe -
riclibbc4uodI <e6korLec1eliX8 . 8cepbani ^ curam deberec babere6cZereredo -
minarumipbnZiVionAderiiZcfamiliXeLrundem ; iple camen ( kei1 . celki8 ) lem -
pervideric ^ uodplebLiMmajor ^ prXbendL ' euram Aetleric Dominarum : 6c
dieic , c^uodidemDn . Id . libi atbrmavericdicperi !1udicerum,4uoanimaeju8re -
cedere deberec ä eorpore , le ab anciciuioribu8 lcÜ8 üclemper auäivillo . FÜk
eins.

Darnach / thut auch besagter SkiMsche romI der vier Luriarum villicaliarum oder
Kellnhöfzu Aeschach/Rickenbach/ Schönaw vnd Oberreiknaw/mit keinem Wort Mel -
dung : sondern berichtet allein so viel/daß dieProbstep oder grössere Pfründ deß Closters vier
blosse curia8 oder HöfzuAeschach/Hbernreuti/Humaßreuti vnd Eggcnbrechtsweiler ge¬
habt ; über welche die von Wolfurt/Castenvögt gewesen/vnd Vogtrecht davon eingenom¬
men ; aber kein einige jur ^ äMon der Enden pr ^ cenbirr .

Da man auch gleich solche vier Höf/für die jetzige Kellnhöfrechnen oder halten wolte :
wurde sich doch keines Wegs befinden/ daß die pfarrliche ernolurnenca der Zehenden / von
der gantzen Pfarr S . Stephan / in solche oder auch andere gewisseHöf / jemalen jährlich ge¬
liefert worden seyen : Dann es bekundschafftet deß Klägers siebender Zeug Vlrich Brender
( deme auch der zweintzigiste/ Herr Lhoman Leyenpriester zu S - Johann in Costentz / diß-
falls beystimmet/)

L^uoäK .e6k0rLceIe 6 rL 8 . 8 cepbanirecipiac ciecima 8 in loco , hui ciicamr
( live MUkk ) dkM Domina vero ^ .bbacillä 6cUonalkerium reci -
piac inloco , äiöto vsswNt ( boe elk . ausserhalb ) dM1 Mavektttcht : Lanoni -
LU 8 vero majori 8 pra^bend ^ reeipiac decimL 8 de c^nacnor eurÜ8 lni 8.

Vnd obwol etliche deßKlägers vnd deßBeklagtensZeugesbevorab deß Beklagtens zr^Zeug
der AebtissinKeller/vnd die zween nachfolgende / ein andere Außtheilung deß Zehendens /
zwischen dem Stifft/der Pfarrzu G . Stephan/vnd derProbstey oder grossem Pfründ /
machen/ jedoch nicht ausdrücklich lpecibciren ; Dbwol auch beyder Parchey Zeugen / in
dem einander starck zuwider lausten / daß die mehrere dem pr ^ bendario majori allen / so
woldenkleinenalsgwssenZehenden / austchebenantenseinen vierHöfenaceribnirei ^ . ;

Z Andere
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Andere aber den kleinen Zehenden solcher vier Hof / demKirchherrnzuSanck Stephan
aüiAmreii : So stimmen sie doch darinn gnugsam zusammen/daß ein Kirchherr zu SSte -
phan von allen andern Höfen vmb Aeschach ( ausserhalb deß Probsteylichen Hofs daselbs)
den kleinern Aehenven eingeheimbset hab : Item / daß man den Zehenden nit in die vier/ oder
andere Höf/geliefert/sondern ein jeder Zehendherr seine relpeLtive Bestandsleuk vndZe -
hendsamler gehalten hab/welche den Zehenden eingenommen/Massen auch die Pfarr Reu-
tin jhre gewisse Zehenden gehabt : wie ab deß Klägers 7 . n . 2 r . 22 . 24 . 25 . vnd deß Beklag -
tens 32 . 34 . 35 - 36 . Zeugen gnugsam erscheinlich :

Vnd demnach an dem -Ober -HesterreichischenAnwald ein gewagtes Stuck ist / daßer
sich so freymütig aussvielberührken i oculum berussen/oderjhm dieHoffnung machen dach/
samb ob andere ohnpaüiomrte/solchen roculum eben durch seine Augenspiegel / oder sonst
durch ein gefärbtes Glaß/vnd nichtmit re6ti8 0Lu1i5ansehen ; Zumalen auch nicht macht
nemen werden/ daß noch heut zu Tag keine/ weder deß Stissts / noch S . Stephans / noch
deß Spitals Zehenden/in die strittige Kellnhöfgeliefert ; sondern vonjedem Theil / seines
Gefallens / durch dessen Zehendsamler / zu ihren Handen eingebracht werden/

Aber auchgleich geseßt/jedoch darmik nichts vergeben/daß die Zehenden auß derganßen
Pfarr Lindaw/in die Kellnhöf jährlich geliefert/vnd daselbst erst von den Zehendherm abge¬
holet werden müssen : so wurde sich doch hieraußuulla racioue colliZireu oder schließen las¬
sen/daß darumben die Kellnhöf / (gleich so wenig als die gemeine Zehendschewren) uacuram
uuiverlicaci8 vel cei 1 icorii an sich nemen.

( Uuiverlica8 euim ckicimi ^ omiuum in civili kocietace viveucium commum -
ra8,äc ^

uä colleZium , c^uock uoupauLiore8 Huam rre8conlticuuucz ckickac , ucpar8
ä coco . 0 . quickem univerlicaci omru ,
pucä LLikro vel villa :, per le colaTrecjur ^ ckiüio . Larc . /r/' . / .

oder eine j uri8cii6tioQ imporciren thäten ,
Li^ uickem reAu !aricer,ckecimLl ) 0ruiui8loLoruln uou ckebeucur,leck parockm ,
ciuXjuri8cki6tiouec3reuc : uec ckeLim^ jurejuri8ckicti0ui8 ; leck in Kar ^uor umli -
dectruÄuü ^ Quorum ckecimam parcern conckeiuncIureloli percipruncur . ^ .ckr.
0 )ckm . / . 2-0^ . -r/E . 2// . -^ ckcke , cjuockjuri5cki(ckioseu
laomaAiulrluousacicperciueuc ^ seckckeitiuacio Lc ulu8 paci !8familiä8. Uuck^
veuckico cackro,veuiuuceciaruperciuenciX , ^uEsuucLlceriu8 )uri8cki <Iioui8z H -
rac^ . -/e /r^-r^ . tz .

Wie dann auch/aussden ohnpr ^ juckicirlichen Fallackmicckrenderjur ^ ckMou nicht al-
sobald folgen wurde / daß darumb einemVogk über die vierKellnhöf / wegen anbefohlnen
Schutz vnd Schirms / selbige j uri8cki6tion vnd zwar ein universal , durchgehende/ über alle
Leut vnd Güter in der Pfarr / pariZracku Lc c^ualicace compemendejur ^ ckiAiou zustehen
mäste ; weil dem Gtifft nicht das ganße Marckrecht / fondern nur ein abgezeichneter Zirck
darinn / vnd das Vbrig dem Spital vnd Alkmosen / Zehendbar / darneben die ^ ckvocack^
moualteriorum,prLlerciru parckcu1ari8,perleöLjure comruuni kein l '

uperioricet oder
cerricorial -Qberkeit nach sich ziehet ; So dann auch die Anhaltung der Schutzverwandten
zu der Schuldigkeit / gar nicht so abloluce , wie man ex ackverlo inuuirc , sondern mit ge¬
wisser Maß den .̂ ckvocaceu eingeräumt/wie drunten mit meh-
rermaußgeführt/vndhieraußnunmehr zusehen ist / daß dieses arZumeuc nichts anders/
Huäru c^uock ckicicur , areua üue calee , gewesen sey .

An welchem nun auch vmb so viel weniger zu zweifflen/ dieweil in der Cammergerichtli-
chenSach/AndawcoucraLindaw/ckeueALcLjuckickL , weder überflüssig ( wie Herr Ge -
gen-Anwalds Leibwork mitbringt/ ) noch ploneauc iemipleue ckemouckrüc worden ist/dz
in den KellnhöfAeschach/die Dörsser Hoyri vnd Legerstein/auch m die übrige zween Kelln-
höf/andere dergleichenDörsservnnd Weiler / jeweilen mitderjuri8cki6ijou gehörthaben :
sondern es ist ex acti8 das Widerspiel offenbar / vnnd bißher/ ex pai ce der Stadt Andaw/
ack oculum ckemonckrirc worden . Wird auch in folgenden zweyen/ dem achten vnd neund -
ten Puncten noch klärlicherfolgen ; Bevorab auß deß Stiffts juraci8 arciculi8 nechst vnken
erscheinen / daß er / der Stisst / seinen / in den 4 . Kellnhof -Dörffern vnnd dero angeblichen
perciueucuL , pr ^ cenckirceu nidern Gerichtszwang / von den pfarrlichen Rechte/selbs klär-
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klärlich vnterscheidek ; wie dann auch die solchen pfarrlichen Rechten angefchiffteDberkeit /
allen Verträgen / Vrtheil 5 vnnd Bezirckbriefen/ auch der liquiäaciol ^ öffentlich entgegen
strebt :

Dannenhero vmb so viel weniger zu gestatten / daß Herr Dber -Hesterreichischer An -
wald nach allbereit i ^ . jähriger äilcepcacioi ^ das beacipoüiäenceg , wider die arme äelki -
cuirce vnnd mit kostbarem Auffhalt / schon auff den Grad ersäugerke Stadt Lindaw / noch
jmmer fort / pra <Iiciren / vnnd zu dem End / weitere Außführung dieses Punckens ( welche
nicht besser/ als die bißherige/ aber wol ärger seyn kan ) allererst auffgelegenlicheZeit verffa -
renwill.

VII .

Njeßo von dem siebenden Puncten ( nemlich/dH M StEt / ÜÜff fkt-
nenKellmvnd Hofgütern/nur einereal- rurLl-vndk^ riculLr
Gmchtbarkeithergebracht hab ) zu handlen :

Will/zu dessenmehrer Erleicht -vnd Erläuterung/nohtwendigerschei -
nen/vorderstvnd prLliminarlcer für Augen zu stellen/ welch eine ^urisäi -

6 tion derStifft/jhm selbs/auffseinen Kellnhöfenzuschreibe ; vn was er dargegen derKekln -

hofvogtey/für eine Gmchtbarkeit überlasse vnd beymesse : Da sich dann Augenscheinlich be¬
enden wird/ wie concrarie öc conku ^e der Stifftisch Patron ( welcher zugleich auch deß er¬
sten ^ 6müMracorL 8 derabgelöstenKellnhofvogtey/ ^ ivoL3cu 8 ist ) im Ämnen beyder sei¬
ner Principalen - ( ob sie schon auß einem Strick hetzen ) hiervon handle/ öc

- ^ uam korrnassevercacin oinNes ^
Also/ daß man/ an Seiten der Stadt / nicht vnbitlich exclainiren möchte/

d^uo ceneam vulcu 8 rnucancern ? rocea noclo ?
Dannobwoler/StiffkischerPatron / in seiner ohntitulirten Veäuckion - Schrifft cc
fürgibk/es seye in deß Stiffts Gewalt nicht gestanden / Gestaltauch sein incenc nie gewe- cc
sen/ der Röm . Käis. Majest . vnd der Reichsvogtey/ etwas zu vergeben / dessen vice 8 er / der cc
Stifft/vmb so viel weniger übernemen oder vertrekten können/dieweil nicht er / der Stiffk / cc
sondern die Stadt / die Reichsvogtey Pfandweiß in Handen gehabt : cc

So hat doch das Werck / vor Jahren / das Widerspiel ( Außweiß der Verträg äe an¬
no 14/1 . vnd 149 mit sich gebracht/vnd hat sonderlich in caul ^ä äene -
ZacT julliciL ( welche/zwischen dem Gtiffk/vn der StadtLindaw von Anno 1584 . biß auff
den30 . April . Anno 160z . an demKäis . Eammergerichtgeschwebt ) er / der Skifft / Anno
i 58/ . den/ . ^ anuarii/k ^cconvencionemLcpecicione 8 arciLulac38 ( die Man doch / än
Seiten der .Skadt / änderst nicht/ dannals deß Stiffts eigne conkeüion - cum procelkaci -
0neclenonaccepcanäo ^ nili ^uacenu8Lcin ^uaocum - öLc . alleZirc habmwill ) juraco
proäucirc ; in welchenarciculu811. also lautet /

11 . Item waar/ daß vier Gerichtszwäng nicht weit vor dem Stifft vnd der Stadt Lin-
daw gelegen ; welche man / von Alter her / vnd noch / Keütvhös oder KeUnhöfgenenk
hat / mit einer zimlichen Anzahl Dörffer / Weiler / Höfen / Gütern vnd Leuten/ so dem
SkiffkMltLchen -vndEtgenschafftvnddemmdemGmchtszwang/vnild
eins theils pfarrlichen Rechtenzugehörig .

16. Waar / daß in deß Stiffts Lindaw vnd desselben Vnterthanen Sachen vnnd Gü¬
tern/zwo vnterschiedlicheBerechtigungengewesen/vndnoch/ersilichdeßReichsvogts
von Vogteywegen/vnv dann deß Stifft -Ammans/von deßGottshausesjurizäiLki -
on vnd nidern Gerichtzwangs wegen.

) / . Item waar/daß der Reichsvogt nicht mehr dann vmb drey Stuck / als vmb Fried-
brüchig fliessend Wunden/zum andernmalvmbziehend Diebstal/zum drittenmal fte-
venlichHeimfuchen/zu richtenhak.

42 . Waar / daß dievon Lindaw/wegen deß Gokkshauses vnd desselben Güter/alleineitt
außgeschöpffte limicirceVogtsbesoldung an freveln/beseßtemVogtrechk/vn Vogt -
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